
4- Wirtschafts- und Arbeitsrecht 

XIII. WIRTSCHAFTSVERFASSUNGSRECHT 

Im Jahre :1935 wurden in der Welt :100 Millionen Tonnen Roh
stahl erzeugt, :195:1 waren es schon 200 1 1959 300, :1964 400, 
heute sind es knapp 500 Millionen t. Gegen Ende des zweiten 
Weltkrieges gab es knapp zwei Dutzend Stahl produzierende 
Länder, heute sind es über 70. Stahl zu produzieren gehört zum 
politischen Prestige. Die Bundesrepublik ist mit 35 Mio t beteiligt 
(ebensoviel produziert die größte ameribnische Erzeugerin -
United States Steel - allein). Zum Vergleich: M<>ntanuni011: 
85 Mio t, UdSSR: knapp :100 Mio t; USA: :125 Mio t; Japan: 
50Mio t. 
Die Zahlen deuten an, aber erschließ en noch nid1t das Problem, 
das zug leich den roten Faden für das Kapitel über Wirtschafts
verfas sun gsrecht abgibt: die gesam twirtsc haftliche und damit 
politische Bedeutung der industriellen Produktion. Genauer; 
Wenn :196:1 noch rd. 235 Arbeiter und Angestellte nötig waren, 
um :1 ooo Monatstonnen Walzstahl zu produzieren, :1967 aber 
nur noch :160, wenn in der gleichen Zeit die Durchschnittserlöse 
um rd. :10 0/o sankeJJ., wenn Rentabilität s• und Preisstrukturen den 
Wettbewerb deutschen Stahls mit amerikanischem oder japani
schem Stahl hoffnun gslos verzerr en, wenn Öl sta tt Kohle die 
Energiekosten wesentlich senken könnte, aber der Industrie mit 
Rücksicht auf die deutsche Kohlepolitik, die Subventionen in Mil
liardenhöhe sd1luckt, nicht in selbstbe stimmtem Umfange zur 
Verfügung steht (Atomenergie kiindi gt sich als radikaler neuester 
Konkurrent schon an 1), wenn sich das magische Dreieck von not
wend ·igen Rationalisierungen, geforderten Investitionen und ent
stehenden Kapazitäten als Teufelskreis entpuppt, in dessen Bann 
dann Stah langebo ·te Lmd Stahlnachfragen immer tiefer in Un
gleichgewichte stii.rzen - diese ,wenn< müßte11 noch ~eitenlang 
gesetzt werden, um die Verzahnungen und Abhängigkeiten wirt
sd1aftHd1e.11 Geschehens an11ähernd deutlich zu besdueiben -, 
dann tritt zutage, daß und warum ,privnte Wirtschnft, im über
kommenen Verständnis nicht mehr betroffen ist. Diese Entpriva
tisierung ( = Politisierung) der Wirtschaft wird in der gegenwärti
gen Entwkklung gern versteckt him er ,einem weiteren magischen 
Dreieck: Konzemration - Wettbewerb - Kooperation! Die rd. 
30 deutschen Stahlanbieter - in Wahrheit nur etwa ein Dutzend 
Konzerngruppen, die durch Fusionen, Intere ssenverträge und Ge
meinschaftsaktionen zu ständig größeren und massiveren Kon
zerneinheiten verschmelzen (auch über die Landes grenzen hin
aus) - haben sich vor kurzem zu vier regionalen ,Stah lkontoren< 
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zusa mmengeschl ossen, die von den Beteiligten als >neuartige Or
gani sationsform im Wettbewerb,, als >typisch unternehmerische 
und marktwirtschaftliche Reaktion< gepriesen wurden, obwohl 
,Wettbewerb< und ,Marktwirtschaft,, will man nicht konven
tionelle Begriffsverständnis se überstrapazieren, den Vorgang 
nicht zu begründen vermög en. Vermutlich sind diese Stahlkon
tore auch nur ein Übergangsstadium von kürzerer Dauer. Siegel 
ten - im Kreise der Hauptbeteiligten - als Beitrag zur Lösw1g der 
Stahl industriekrise >aus eigener Kra ft<, vorausgesetzt, die >Wirt
schaftspolitik< - also der Staat! - halte die Stahlindustrie von 
,Wettbewerbsverzerrungen< frei. Diese Bedingung würde in 
Klartext lauten: vorausgesetzt, der Staat halte die Stahlindustrie 
von der gegenwärtigen und zukünftigen Weltmarktlage und der 
binnenwirtschaftlichen Gesamtsituation frei. Die Funktion des 
>Staates< - also die Politisierung der ,Wirtschaft< - springt jetzt 
ins Auge. 
Wirtschaftsbereiche, die noch tiefer in Strukturkrisen verstrickt 
sind, demonstrieren die Politisierung wesentlich deutlicher. Pa
radebeispiel zur Zeit: die Kohleindustrie. Rd. 25 Mio t Kohle lie
gen auf Halde. Die Förderung betrug 1966 :125 Mio t (zum Ver
gleich: USA rd. 500 Mio t, UdSSR rd. 450 Mio t). Auch hier hat 
das magische Dreieck im Verhältnis von Rationalisierung, In
vestitionen und Kapazitäten dazu geführt, daß trotz Rückgangs 
der Sehachtanlagen und der Bergarbeiter um 50 0/o in den letzten 
zehn Jahren eine Jahresproduktion von 200 Mio t an sich möglich 
wäre (inzwischen fehlen dafür freilich die ,Mitarbeiter<), aber 
für sie wäre kein Markt zu finden. Ob :100 Mio t absetzbarer 
Jahrestonnen oder auch nur So Mio t realistische Markteinschät
zungen sind, ist umstritten. Die Subventionen betragen bis zu 
DM :10,- je geförderter Tonne (für sog. Verstromungskohle). 
Die ,Sanierung< des deutschen Steinkohlenbergbaues gehört zu 
den politischen Spitzenthemen unserer Tage. Die Bundesregie
rung hat eine Reihe von Gesetzentwürfen zur >Anpassung und 
Gesundung des deutschen Steink,ohlenbergbaues und der Stein
kohlenbergbaugebiete< vorgelegt, die vor allem auf die Kohle
verwertung in Kraftwerken und in der Eisen- und Stahlindustrie 
zielen (die alle mit anderen Energiequellen wesentlich billiger zu 
produzieren vermöchten) und von >flankierenden Maßnahmen< 
gestützt werden (Heizölsteuer, Kohleeinfuhrbeschränkungen, ra
tionalisierende Kapazitätseinschränkungen). Betroffen ist hier die 
Strukturveränderung der Energiewirtschaft mit allen sozialen und 
wirtschaftlichen Implikationen. Sie ist ein Politikum des ersten 
Ranges. Hier streiten Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik um 
ihren Vorrang, geraten Interessen in massive Konflikte. Die Lö
sungsvorschläge sind kaum noch zu zählen. So unterschiedlich sie 
im einzelnen sein mögen - z. T. sind sie geradezu abenteuer
lich -, sie kreisen alle um eine - in vielen Variationen vorge-
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sehene - Einheitsgesellschaft (vielleicht auch eine Körperschaft 
des öffentlichen Rechts) aller Bergbauunternehmen (vielleicht so
gar darüber hinaus). Und fast alle rühmen sich der privatwirt
schaftlichen Initiative, der marktwirtschaftlichen Konformität, der 
Selbsthilfe, obwohl kein Plan cihne stabile Finanzhilfe von außen 
- d. h. vom >Staat< - auskommt, ohne ,aktive Preispolitik<, 
ohne Interventionen und ohne Strukturpolitik von grandiosen 
Ausmaßen (wiederum also betroffen der >Staat<). Daß sich hier 
Sozialisierung ausschließlich von Verlusten, vielleicht auch 
>Staatspensionen für den Kohlenbergbau< abzeichnen, wird sel
ten gesehen. Nahezu alle Welt ist sich darin einig, daß in der 
Kohleindustrie zu lange ein falsches Verhältnis von Förderung 
und Absatz geherrscht hat. Es wurde - notfalls über Subvention, 
Zwang, Halden etc. - >verkauft,, was produziert worden war; 
nicht wurde produziert, was verkaufbar war. Schlechte oder auch 
nur hilflose ,Politik, und uneinsichtige oder egoistische >Wirt
schaft< (einschl. Gewerkschaften) gehen dabei eine Verbindung 
ein, die weder privatwirtschaftliche noch entprivatisierte Wirt
schaft ist, weder Wirtschaftspolitik noch politische Wirtschaft. 
Daß der >Staat< Hilfe leistet, ohne die Hilfsbedürftigkeit wirklich 
zu kontrollieren, meist auch nur kontrollieren zu können, daß er 
also zahlt, ohne zu >regieren<, gehört indessen zu den heraus
ragenden Erscheinungen der modernen Beziehungen zwischen 
>Staat< und ,Wirtschaft<, die sich insgesamt - je nach Blickrich-

• tung - als Teildemokratisierungen, als Staatskapitalismus, als 
Kooperation, als ,Rahmenpakt<, als ,konzertierte Aktion< be
schreiben lassen, ohne daß sich aus solcher Beschreibung der tat
sächliche Vorgang und sein wirtschaftlicher wie politischer Stel
lenwert ergibt. Denn dazu bedürfte es einer Konzeption über das 
Verhältnis des politischen zum ökonomischen Geschehen - das 
ist die ungeklärte Frage unserer Zeit! -, und d. h. einer Verfas
sungs-, Staats- und Gesellschaftstheorie. Eben diese ungeklärten 
Vorfragen werden in der Gegenwart mit jenem Begriff zugedeckt, 
der Thema dieses Beitrags ist: Wirtschaftsverfassungsrecht. Wirt
schaftsverfassungsrecht ist bei näherem Zusehen eine reine Leer
formel, ein Ausfluchtbegriff mangels Verfassungsrechtstheorie 
und mangels Wirtschaftsrechtstheorie, die beide politische Theo
rien zu sein hätten, um Erklärungen unserer heutigen Gesell
schaft und ihres Rechts ermöglichen zu können. 
Da hierzu indessen nahezu alle Vorverständnisse fehlen, ist es 
unter dem Stichwort Wirtschaftsverfassungsrecht noch weit weni
ger möglich als schon in früheren Kapiteln, präzise Aufschlüsse, 
systematische Aufrisse, eindeutige geschweige denn überzeu
gende Erläuterungen des gegenwärtigen Rechtszustandes zu ge
ben. Gegenteilige Behauptungen streuen Sand ins Auge. 
Ich bin deswegen auch lediglich in der Lage, über Tendenzen, 
Entwicklungen, Ansätze auf diesem Rechtsfelde zu berichten. 
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Wiederum ziehe ich zur Entlastung des Textes heran, was ich in 
den Kapiteln 16 und 17 des Bandes Fischer Bücherei 846, >Wis
senschaft und Gesellschaft< (>Das Recht der Arbeits- und Wirt
schaftswelt< und >Staat - Gesellschaft - Individuum<, Seiten 
244 ff.) vorgetragen habe. Jene Ausfüh rungen setze ich als be
kannt voraus. Um den Zusammenhang leichter zu vermitteln, 
wiederhole ich hier in Kürze die leitenden Gedanken: 
1. Arbeits- und Wirtschaftsrecht stehen gleichsam als Dioskuren 
im Kerngebiet der von bürgerlicher und industrieller Revolution 
und Evolution neu geprägten Rechtszonen, die zugleich alles 
überkommene Recht neu strukturieren. 
2. Seit dem ersten Weltkrieg bricht unter dem Stichwort Wirt
schaftsrecht durch, was in der Dialektik der politischen, wirt
schaftlichen und sozialen Entwicklungen und Spannungen des 
18. und 19. Jahrhunderts längst angelegt war: die politische In
pflichtnahme der Gesamtwirtschaft im Gesamtinteresse~ sie be
deutet zugleich das Ende des die politische Entwicklung im 
19. Jahrhundert kennzeidmenden Spaltungsprozesses zwischen 
politisch m Staat und unpolitischer Gesellschaft. 

3. Die Utopie des Wirtschaftsli~eralismus - näm(jch die ohne 
Staat prästabilierte Harmonie des Marktgeschehens - ist tot; der 
Leichnam wird aber nach wie vor galvanisiert, ein Prozeß, der sich 
hinter Vorstellungen wie etwa >Interventionen<, >Freiheit< der 
wirtschaftlichen Gruppenbildungen sowie >Rahmenordnungen< 
eher verbirgt als enthüllt . 
4. Ein wirkliches übel ist das Modellde nken, soweit es sich nicht 
lediglich als Lösungsansatz , sondern als lös nngsreze pt mit 
Rechtsan sprüchen versteht. Die Rechtsordn ung unseres Wirt 
schaftslebens ist nicht aus einem Guß und folgt keinem bestimm
ten Modell. 
5. Unsere Rechtsordnung kann keinen Platz haben für ein spezi
fisches Wirtschaftsverfassungsrecht, das - ähnlich wie das poli
tische Verfassungsrecht - Normen und Regeln des obersten Ran
ges setzt. Gefährlich nnd falsch an jeder Tendenz, eine bestimmte 
Rechtsverfassung der Wirtschaft dem Grundgesetz zu wlter legen 1 
ist vor allem, daß sie aus politischer und wirtschaftlicher Ausein
andersetznng Rechtsanwendungsprobleme macht und so die De
mokratie langsam in den totalen Justizstaat umwandelt, daß sie 
also mit Verfassungsrang versteinert, was dem freien politischen 
Kräftespiel überlassen bleiben muß, dessen Ergebnisse in der poli
tischen Verantwortung vor allem von Parlament nnd Regierung 
liegen. Das Bundesverfassungsgericht hat es deshalb zn Recht ab
gelehnt, einem politischen, nationalökonomischen oder christ
lichen Wirtschaftsmodell Verfassungsrang zu verleihen. 
Das Fazit dieser in den früheren Kollegs näher erläuterten Über
legungen ist mithin: Wirtschaftsrecht ist politisches Recht. Die 
Normsetzung wird bewußtes politisches Gestaltungsmittel (z. B. 
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indem der Gesetzgeber die Preisbindung bei Markenartikeln ge
stattet oder verbietet). Dadurch werden zugleich die klassisch en 
Grenzen zwischen den politischen Gewalten (Gesetzgebung, Ver
waltung, Rechtsprechung) verwischt. Der durch Gesetz etwa ein
gesetzte Sachverständigenrat oder das >Stabilisierungsgesetz < fü
gen sich in die klassischen Zonen nicht mehr ein. Sie sind ma
teriell >Regierung<, ,Plan <, >politische Perspektive<, aber nicht 
Entscheidun gsnorm im überlieferten Verst ändnis , der Sachver
halte lediglich zu sub sum ieren sind . Hier in zeigt sich, wie h.iWos 
und in welcher VerJegenheit sich im Grunde >Redw (im üb er
kommenen Sinne) gegenüber modernen Anforderungen befindet. 
Das bürg erliche Recht des frühen 19. Jahrhund erts - Hö hepunk t 
der Rechtskultur entwicklun g - war 4ispositlv es Recht, stand also 
nur hilfsw eise für den Bürger in Fällen seiner eigenen Nicht
dispos ition bereit, plus Proz eß- und Strafrecht als Sankti on bei 
Nichteinha ltung der eingegangenen oder au ferlegten Pflichten, 
neben dem das öffentliche Recht aJs Eingriffschanc e des ,Staates, 
.in die private Sphäre der Bürg er stand (dies aber nur kraft Ge
setzes!). Diese beiden Rechtsinhal te sind heute überlagert von 
•Politik <, die sich nicht in Rahmenge setzen und Auß enpolitik er
schöpft, sondern aJs Wirtschafts-, Sozial- und Finanzpolitik un
mittelbar die Kernfra gen der Existenz unserer zum politischen 
Gemeinwesen verfaß ten Gesellschaft anpackt . Recht als Form 
wird bewußt zum Recht als Funktion, als Instrum ent. Un sere 
Rechtswelt findet sich nach Selbstverständnis und Wortewelt nu r 
langsam in unsere Zeit hinein. Kein Wunder, daß es im Grund e 
unmöglich ist, dem Außenstehenden in Kürze diese Welt ver
ständlich zu machen. 
Eine weitverbreit ete Vorstellung (sog. Neoliberalismu s) um
schreibt ihr Verständni s von Wirtschaftsverfa ssung gern als 
Wirtschaftsordmmg , die meist zugleich als Gesellschaftstheorie 
verstanden wird . Diese Wirtschaftsordnung wird scharf getrennt 
von Wirtschaftspolitik, überhaupt von Politik. Sie wird nämlich 
als Rechtsordnu11g identifiziert , so daß sich eine Gemengelage an
wendbarer Rechtsnormen erzielen läßt. So wird dann z. B. für 
die Sanierung der Kohleindustrie eine ganz bestimmte Entschei
dung (z. B. Verhältnis von Gewinnchancen und Verlustrisiken 
der Bergbauunternehmen einerseits zur Höhe der Subventionen 
andererseits) als Rechtsanwendung ausgegeben , bevor noch etwa 
ein Gesetz Normen überhaupt gesetzt ha t. Auf diese Weise wird 
im Ergebnis politische Gestaltung zu gebundenem Normenvoll 
zug. Der Gesetzgeber, der die politische Verantwo r tung für sein 
Tun trägt, ist in diesem Tun festgelegt an ein Normens ystem, das 
nun nicht etwa identisch ist mit dem Grundges etz (daß der Ge
setzgeber daran gebunden ist, ist selbstver ständlich, insoweit 
handelt es sich aber nicht um Wirtschaftsverfassu ngsrecht, son
dern um - politisches - Verfassungs .recht!), sondern unter dem 
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Stichwort freiheitlich e Wirtschaftsordnung ( oft auch: Soziale 
Marktwirtschaft etc .) - politisch gesehen - frei schwebt und sich 
selbst trägt, also in keiner politischen Verantwortung steht. Ge
rade das Wort ,soziale Marktwirtschaft, sollte man in seiner Un
schuld verschonen. Die soziale Marktwirtschaft war in ihrer Ge
burtsz eit (1948/49) etwa im Ahlener Programm der CDU eine 
weithin gesamtwirtschaftliche Konzeption , weil damals nach allen 
politischen Erfahrun gen niemand glaubte und ang esichts des Zer
störungschaos vor allem an der Ruhr auch niemand glauben 
mochte, die Kohle- und Stahlindustrie etwa werde sich noch ein
mal völlig privatwirtschaftlich aufbauen lassen. Inzwischen haben 
unt er dem Segel soziale Marktwirtschaft höchstunterschiedliche 
wirtschaftliche und politische Aktionen auf dem Nachkriegsent
wicklungsmeer gekreuzt . Daß nunmehr unter der Regierung der 
Großen Koalition aus der >naiven , eine >aufgeklärte < soziale 
Marktwirtschaft werden soll, vergrößert ihren rechtlichen wie 
politischen Gehalt nicht: eine Leerformel wie so viele andere 
auch! 
Die als Wirtschaftsverfassung ausgegebene > Wirtschaftsord
nung < entpuppt sich als •We ttbewerbsordnung ,, und diese ihrer
seits als wettbewerbspolitisch verfaßte Privatrechtsordnung. 
Natürlich ist auch diese Privatrechtsordnung keine Privatrechts
verfassung, sondern eine politisch frei schwebende, nicht verant
wortliche Modellkonstruktion, die sich wie Münchhausen am 
eigenen Schopfe aus dem klassisch-l iberalen ,Sumpf , zieht: sie 
konstituiere sich, wird gesagt, aus Privat autonomie und Rechts
geschäftssystem ; diese beiden Elemente entfalteten sich, um die 
Nad1teile des formalen Liberalismus zu vermeid en , von formaler 
zu materialer Freiheitlichkeit und Gleichheit durch die wett
bewerbsrechtlich funktionalisierten privatrechtlichen Grundideen 
(Vertragsfreiheit, Gewerbefreiheit, Eigentumsfreiheit). Ein voll
endeter circulus vitiosus. Alle diese Vorstellungen arbeiten mit 
einer nichteingestandenen Prämisse , nämlich einem politischen 
Privatrecht etwa in der Orientierung des nordamerikanischen 
common law, das es in Deutschland indessen nicht gibt und das 
zu schaffen unser Wettbewerbsrecht am wenigsten geschaffen ist. 
freilich muß man die Zusammenhänge dieses Privatrechtsver
ständnisses und der Wettbewerbsth eorie scharf sehen. Privat
rechtsordnung als > Verfassung < der vom Staat prinzipiellen 
freien Privatrechtsgesellschaft, für die Wettbewerb den allein not
wendigen und mögl-ichen Datem ahmen „des im übrigen freien 
Spiels der Kräft e setz t, ist die rechtliche Ubersetzung des ökono
mischen Neo-Liberalismus der sog. Freiburger Schule (vor allem 
W. Euckens), die sich beide als reines, unverfälschtes Modell ver
stehen , sich in ihrem Selbstverständnis als einzige Alternative zu 
Zentralplanwirtschaft , ,Sozialismus < sehen und deshalb für sich 
alle Freiheitlichkeit westlicher Demok ratietradition beanspruchen , 

25 1 



f 

t 

wie sie für ihre Alternativgegner alle Unfreiheitlichkeit östlicher 
Demokratieverfälschung verbuchen. Im Kern bleibt dieses Ver
ständnis - ganz abgesehen von dem eigenwilligen Schema der 
Verteilung von Gut und Böse - stehen bei der überwundenen 
Trennung von Staat und Gesellschaft, bei einem unpolitischen 
Verständnis der >Wirtschaft< als eines Teils der staatsfreien Ge
sellschaft. Es ist, pointiert formuliert, ein um ein Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen bereicherter Adam Smith. Daß es in 
dieser Tradition trotz aller scheinbar fehlenden politischen Theo
rie eine eminent gewichtige, allerdings nicht zugegebene politische 
Bedeutung enthält, wird für den deutlich, der die politische Wirk
samkeit des ökonomischen Liberalismus leidlich durchschaut. Die 
politische Macht wird von der ökonomischen Macht usurpiert, 
dies um so mehr, je weniger die Wettbewerbspolitik und ihre 
Datensetzung sanktioniert werden, je weniger also der Ruf nach 
dem >starken Staat< als Schiedsrichter und Regelsetzer des freien 
Spiels der Kräfte in der Wirklichkeit erhört wird und überhaupt 
erhört werden kann. In einer Demokratie heißt das: ein starker 
,Staat< wird von der >Gesellschaft< gerufen, bei dem sich dann, 
ganz gleich, ob er den Ruf erhört oder nicht, die demokratische 
Legitimation und Kontrolle des politischen Geschehens auf Spiel
regeln, nicht auf das Spiel selbst bezieht. Ein solcher ,Staat< ist 
und bleibt indessen der konstitutionelle bürgerliche Rechtsstaat 
des 19. Jahrhunderts, ist jedenfalls nicht die vom Bonner Grund
gesetz beabsichtigte rechts- wie sozialstaatliche Demokratie 
unserer Zeit. Hier schließt sich der Kreis. Die neoliberale Rechts
schule, für die Wirtschaftsverfassung - meist als Wirtschafts
ordnung ausgegeben - identisch ist mit dem wettbewerbsrecht
lich >verbesserten< tradierten Privatrechtssystem, verfehlt mit 
ihrer Wirtschaftsverfassung die politische Verfassung des Bonner 
Grundgesetzes. Sie ist außerdem nicht einmal neo-liberal, und 
zwar um so weniger, je weniger sich ihr wettbewerbspolitisches 
und wettbewerbsrechtliches Konzept in praxi durchsetzen läßt. 
Um das zu beurteilen, muß man das geltende Wettbewerbsrecht 
gründlich kennen, vor allem die Bedingungen seiner Erfolge und 
seiner Mißerfolge. Das ist auf knappem Raum nicht möglich. Um 
die Zusammenhänge gleichwohl leidlich zu erhalten, möchte ich in 
wenigen Strichen skizzieren: die Ausrichtung des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und die Ergebnisse seiner 
bisherigen Anwendung sowie die neueren Tendenzen im >Wirt
schaftsrecht<. 
Das GWB von 1957 war am 1.1.1968 zehn Jahre in Kraft. Das 
Jubiläum gab Anlaß zu einer Reihe von Rückblicken und Aus
blicken. Man hat das Gesetz häufig als >Grundgesetz der sozialen 
Marktwirtschaft< etikettiert. Der Ausdruck verrät nicht nur das 
falsche Wirtschaftsverfassungsrechtsdenken. Er lenkt auch von 
der Tatsache ab, daß das GWB nur einen bescheidenen Teil der 
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,Wirtschaftsordnung< normativ erfaßt. Die Ergebnisse seiner bis
herigen Handhabung zeigen, wie bescheiden dieser Anteil in 
praxi ist. Denn das GWB ist weder Antikonzentrationsgesetz 
noch Antikooperationsgesetz, sondern will lediglich erreichen, 
daß spezifische Märkte für nötigen und möglichen Wettbewerb 
offengehalten werden. Das geschieht in vier Richtungen: 
1. Verbot oder Kontrolle horizontaler Wettbewerbsbeschränkun
gen ( sog. Kartelle); 
2. Verbot oder Kontrolle vertikaler Wettbewerbsbeschränkungen 
(z.B. Preisbindungen, Vertriebsbindungen, Bindungen mit Hilfe 
von Patenten); 
3. M.ißbrauchskontrolle bei marktbeherrschten Unternehmen; 
4. Verbot oder Kontrolle sonstiger Diskriminierungsmaßµahmen. 
Die Erfolge dieses Wettbewerbsrechts lassen sich nur dann richtig 
einschätzen, wenn man einerseits die Strukturwandlungen des 
,magischen Dreiecks< von Konzentration - Wettbewerb - Ko
operation in den letzten zehn Jaliren in das Blickfeld rückt und 
andererseits die engen Sanktionsgrenzen des GWB würdigt. Da 
das GWB im wesentlichen nicht anwendbar ist in der Verkehrs
wirtschaft, in der Landwirtschaft, in der Versorgungswirtschaft 
(Elektrizität, Gas und Wasser), in der Versicherungs- und Bank
wirtschaft, auf dem >Arbeitsmarkt,, zielt es vor allem auf die 
Produktionswirtschaft, die sich ganz besonders seit den Konjunk
turabschwächungen im Jahre 1966 gegen die Übersteigerungen 
des Wettbewerbsdenkens wehrt und mehr Konzentration und 
Kooperation als den richtigen Weg in die Zukunft empfindet. Sie 
hat sich mit diesen Forderungen weitgehend durchgesetzt. Die 
Auseinandersetzungen etwa zwischen K. Schiller und L. Erhard 
im Januar 1968 über das Vorrangverhältnis von Wettbewerbs
politik und Konjunkturpolitik symbolisiert gleichsam die politi
schen Richtungskämpfe in unseren Tagen. 
Nach§ 1 GWB sind Verträge unwirksam, »die Unternehmen oder 
Vereinigungen von Unternehmen zu einem gemeinsamen Zweck 
schließen ... , soweit sie geeignet sind, die Erzeugung oder die 
Marktverhältnisse für den Verkehr mit Waren oder gewerblichen 
Leistungen durch Beschränkung des Wettbewerbs zu beeinflus
sen«. Diese Generalklausel statuiert also ein grundsätzliches Ver
bot sogenannter Kartellabsprachen. Das Gesetz definiert nicht, 
was Wettbewerb ist. Keine positive Definition hat bisher zu über
zeugen vermocht. Man ist sich heute weithin einig, daß Wett
bewerb nur negativ zu beschreiben ist dadurch, daß Regeln er
örtert und dann auch geschaffen werden, die sagen, was Unter
nehmen nicht tun dürfen. Auch die neo-liberale Schule räumt ein, 
daß das GWB im Jahre 1957 zwar W. Euckens Wettbewerbs
begriff seinen Regelungen zugrunde gelegt hat (Wettbewerb setze 
voraus, daß kein Marktbeteiligter die Marktdaten beeinflusse, so 
daß Wettbewerb und Monopol scharf antinomisch zu sehen 
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seien), daß diese Wettbewerbskonzeption aber weder Wirklich
keit geworden sei noch werden könne. Mit anderen Worten: Das 
GWB ist in den letzten zehn Jahren graduell mit einer veränder
ten Wettbewerbsvo rsteUung ausgestattet worden, die meist als 
funktionsfahiger We tbewerb umschrieben wird (man spricht 
auch 11ach amerikanischen Vorbildern von workable competition). 
Dieser neuen WettbewerbsvorsteUung, die reaüslisch davon aus
geht, daß Marktdaten von Marl tbeteiligten geschaffen und ver
ändert werden können, erscheinen Wettbewerbsmiirkte und Mo
nopolmärkte (meist Oligopolmärkte) nicht mehr als rigorose 
Antinomie. Die bisher jüngste und umfassendste juristische Mo
nographie über den Wettbewerbsbegriff {R. Knöpfle) mündet 
nahezu in ein Lob des Monopols ein. Und auch die bisher jüngste 
und umfas sendste nationalökonomische Monographie (E. 
K.antze11bad1) setzt die neolibe.rale These von der Aufgabe und 
dem Ziel aUer Wettbewerbspolitik (nämlich: Sicherung der größt
möglichen Freiheit wirtschaftlicher Aktion des einzelnen Unter
nehmers) völlig beiseite und sieht als Aufgabe und Ziel der 
Wettbewerbspolitik die größtmögliche gesamtwirtschaftliche Ef
fizienz (nach Kantzenbach fw1ktioniert Wettbewerb optimal in 
weiten Oligopolen 1). 
Ganz unabhängig von diesen neueren Tendenzen haben dns 
l11111deskartellamt und die Gerichte schon deshalb gemäß§ 1 GWB 
selten Eingriffsmöglichkeiten gefunden, weil sie djese Norm nur 
dann als ve_detzt ansehen, wenn die verbotenen Kartellierungen Gef enstaml und nicht lediglich Folge von Verträgen und Be
sch össen sind - hier setzt sidl also die liberale Formenrheorie 
gegen eine politische F1111ktionent/,eorie durch! -, ein Nachweis, 
der natürlich fast nie zu führen ist. Denn höchstwirksame Markt
absprachen bedürfen heute nicht mehr des Kartellvertrages (die 
Zahl von knapp 200 zugelassenen Kartellen beweist das um so 
mehr, als nach der KarteUverbotslockerung durch ein Gesetz von 
1965 die Zahl gestatteter - sogar erwünschter - Kartelle kaum 
zugenommen hat). Dis einschl. 1.966 ist nur in einem einzigen 
Falle bisher ein Bußgeld wegen Verstoßes gegen das Kartellverbot 
auf Antrag des Bundeskartellamts von Gerichten oder - wie seit 
der Gesetzesänderung von 1965 nw1mehr möglid1 - vom Bun
deskartellamt selbst festgesetzt worden (trotz anhängiger Verfah
·ren in vierstelliger Größenordnung!). 
Auch in der Kontrolle marktbeherrschender Unternehmen (§ 22 
GWB.) sind die Diskrepanzen von Gesetzestext, allgemeinen Lip
penbekenntnissen und Rechtspraxis bemerkenswert. Marktbe
herrschung bedeutet, daß ein Unternehmen »ohne Wettbewerber 
ist oder keinem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt ist«. Erst 
wenn indessen das Unternehmen diese marktbeherrschende Stel
lung mißbräuchlich ausnutzt, darf das Bundeskartellamt ein
schreiten. Bis Ende 1.966 ist das Bundeskartellamt deshalb trotz 
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zahlreicher eingeleiteter Verfahren in keinem Falle eingeschritten, 
obwohl es z. B. bisher rd. 2 500 Erzeugnisbereiche ermittelt ~at, 
in denen weniger als zwanzig bedeutsame Herstellungsbetnebe 
tät ig sind. Im Jahre 1.967 traf das Bundeskartellamt die erste Ver
fügun_g wegen Mißbrau~hes einer .marktbeherrschenden Stellung. 
Betroffen wurden aber mcht etwa Kohle, Stahl, Kunststoffe, Elek
trogeräte, Zeitungen, sondern Handetikettiermaschinen ! _Der Berg 
kreißt, und ein Mäuschen wird geboren! Oer K~mpf Davids . gegen 
Goliath - nämlich Bundeskartellamt gegen die großen Mineral
ölkonzerne - wegen der Beuzinpreise im Herbst 1967, der spekta
kuläre ,Vernehmungen< im Bundeskartellamt gebracht hatte, 
wurde vor seinem eigentlichen Beginn abgebrochen_: die. großen 
Konzerne, die kw.z vorher die Senkung _von ~enz11'.pre1sen als 
völlig unmöglid1 erklärt l~atten! se1~kten die Pre1_se. ~~er ~:ht das 
ßüd von David und Goliath m em anderes Bild uber. m den 
Wettlauf zwischen Hase und Igel.' . .. . . 
Den größten und auch erfolgreichsten Teil der Tat1?ke1t .des Bun
deskartellamts machten bisher Preis- und Vertnebsbindung_en 
aus. Bei näherem Zusehen schmilzt freilich auch hier der em
drucksvolle Arbeitseffekt stark zusammen. Denn abgesehen da
von daß das Bundeskartellamt regelmäßig bei solchen Produkt1;n 
die Preisbindung aufhebt, bei denen sie ~uf dem ~arkte ohneh~n 
schon zusammengebrochen ist, macht sich auf diesem Felde em 
totaler Systemwundei immer stär ker bemerkbar: d-ie Ballungen 
der ,Nachfra ema ht < - Handels- und Vertriebsketten, Großein
kaufsgenossenschaften etc., der zweigleisige Vertrieb v~n Ma_~
kenartikeln (dieselbe Tafel Schokolade als Markenartikel Eur 
X DM im Fachgeschäft, als anonyme oder Handelsmarkenware 
für y DM im Discountladen) - nicht zuletzt die Werbemacht 
(Bruttowerbeumsätze 1952: 565 Mio. DM, 1964: 3, 7 Md. J?.M), 
kurzum: der revolutionäre >Wandel im Handel,, der Markte 
nicht findet, sondern erst produziert, läßt immer de.utli_cher u. a. 
auch das Übergewicht der Nachteile über die Vorteile msbeson
dere der Preisbindung erkennen. Die Bundesregierung ist seit 
längerer Zeit entschlossen, ?ie Preis?indung ~er zwei~en Hand 
abzusd1affen, zögert zur Zeit aber die Entscheidung hmaus aus 
,konjunkturellen Überlegungen<. Das Bundeskartellamt hat _in 
seinem Jahresbericht für 1966 ermittelt, daß weggefallene Preis
bindungen nicht zu Fusionen oder Insolvenzen der Marken
artikelunternehmen geführt haben, wohl aber zu Umsatzverlusten 
der Fachgeschäfte zu Gunsten der >großbetrieblichen Handels
formen< und insbesondere der Discount-Häuser; die Endver
brauchspreise seien dadurch bis zu 30 °/o abgesunken, Preissteige
rungen bei anderen Waren nicht zu beobachten gewesen. 
Welche Schwierigkeiten, um auch noch ein Beispiel für die vierte 
Gruppe der vom GWB verpönten Wettbewerbsbeschränkungen 
zu erwähnen, die Verfolgung von Dislcriminierungen jenseits 
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horizontaler oder vertikaler Bindw1gen oder der Ausnur:iw1g von 
Marktmacht ,zu überwinden hat, zeigt sich gegenwärtig etwa in 
den Auseinandersetzungen zwischen dem Bundeskartellamt und 
de.r Zigarettenindustrie. Das Unternehmen Reemtsma - andere 
Große der Branche wollen sich ansch~ießen - liegt seit Jah.ren mit 
dem Bundeskartellamt wegen der Umstellung seines Vertriebs
syste.ms in Fehde. Das Unternehmen will zukünftig nur noch ~e
stimmte Tabakhauptfachgeschäfte ähnüch anderen sog. Industne
abnehmern unmittelbar und zu Fabrikpreisen -abzüglich spezifi
scher Raba.tte beüefern, während die Tabaknebengeschäfte nur 
übe~ den Großhandel zu gebundenen Preisen ohne Rabatte Ziga
retten beziehen sollen. Das Bundeskartellamt hält das neue Sy
stem für eine Diskriminierl.1,Ilg gemäß§ 26 Abs. U GWB (»markt
beherrschende Unternehmen ... dürfen ein anderes Unternehmen 
in einem Gesd1äftsverkehr, der gleichartigen Unternehmen üb
liche~weise zugänglich ist, weder unmittelbar noch mittelbar un
billig behindern oder gegenüber gleichartigen Unternehmen ohne 
sachlich gerechtfertigten Gmnd unmittelbar ?der mittelbar _unte~
sdüedlich behandeln«). Reemtsma beruft sich auf Ungleichheit 
der Händlerpositionen bezüglich der erbrachten Handelsleistun
gen. Zur Debatte stcltt hier nich.t weniger als die Funktion des 
Handels überhaupt. Und dazu wird kein Gericht eine l,{ecl1tsnorm 
finden. 
Aufschlußreich für die Bewertung des GWB und des Bundes
kartellamts sjnd Betrachtungen des Präsidenten des Bundeskar
tellamts, Dr. Günther, aus Anlaß des zehnjährig_en Bestehens von 
GWB und Bundeskartellamt. Ich fasse seine Uberlegnngen zu
sammen : 
1. Das GWB verdanke seine Existenz einem ökonomischen, nicht 
einem politischen Konzept; . . 
2. das GWB sei durch ein ,fondamentales Ungle1chgew1cht, ge
kennzeichnet (Vernachlässigung der Wettbewerbsbeschränkun!,>en 
durch Konzentration, zu weitgehende Freistellungen der Aus-
nalunebereiche); . 
3. die Verfahrensl"egelungen seien für eine wirksame Arbeit des 
Amtes unzulänglich. · 
Präsident Günther sieht das entscheidende Element aller Wett
bewerbspolitik in der Freiheitsgarantie __ für den einzelnen Un~er
nehmer staatliche Globalsteuerung mochte er auf ,gesamtwut
schaftlifhe Größen< beschränkt sehen. Andererseits empfiehlt er, 
weil die bish rige Verbots- und Mißbrauchskontrolle im Ergebnis 
unzureichend geblieben sei, z. B. >temporäre Preiserhöhung sver
bote, für Oligopolisten, die gelten sollen, bi~ eine sa_chliche Red:t
fertigung für eine Preiserhöhung nachgewiesen sei, so daß s1ch 
die Beweislast in Fällen mißbräuchlicher Ausnutzung von Markt
beherrschung umkehre. Die Industrie hat solche Vorsd1läge als 
Preiskontrolle und Preiskommissariat gebrandmarkt und vorg.e-
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tragen, da.ß vollkommene Marktbeherrschung auf einem volks
wirtschaftlichen wichtigen Markt >z. Z. nicht gegeben< und 
,vorläufig, aud1 >nicht denkbar, sei. Sid1er ist Präsident 
Günthers Vorschlag mit seinem neo-liberalen Konzept nicht ver
einbar, aber er zeigt, da.ß ohne die vorgeschlagene Weiterentwidc 
lung die Hilflosigkeit der Kontrolli11stitutionen gegenüber der 
)Wirtsd1aft, total wfrd. Damit mündet der Vorschlag .in die neue
ren Tendenzen im Wirtschaftsrecht ein, die alle - wenn auch 
meist nicht eingestanden - Versuche sind, wirtschaftlid1e Mad1t 
zu politisieren, sie al.so unter wirklich politische Kontrollen zu 
bringen. 
Das wird ganz selten offen und in offener Auseinandersetzung 
deutlich. Im Gegenteil: Entwicklungstendenzen weg von Wett
bewerb und hin zu Konzentration und Kooperation Werden vor 
allem von Neoliberalen, die sich indessen weder wirksam gegen 
die faktische wirtschaftliche Entwicklung durchzusetzen, noch 
neo-libernle Redltssanktionen for ihr Wettbewerbsko .nzept anzu
bieten vermögen, als GeselJschaftsumbruch empfunden, als un
freiheitlid1e >Kollektivierung,. Hier zeigt sich, daß die strenge 
Wettbewerbsdoktrin getragen wird von Angst vor perhorreszier
ten Formen der Demokratisierung unserer politisd1en Gesell
schaft. Diese Demokratisierung aber ist Plan und Ziel des Bonner 
Grundgesetzes. 
Die Wirtschaftsentwicklung selbst hat das strenge neo-überale 
Wettbewerbskonzept schon hinter sich gelassen, ohne daß bis 
heute diese Entwicklw1g sozialtheoretisch und rechtstheoretisch 
aufbereitet worden ist. 
Im Vordergrund dieser Entwicklw,g stehen die Tendenzen zur 
ökonomischen Konzentration und zu anderen Formen ökonomi
scher Kooperntionen. Die Konzentration gilt nach sehr verbreite
ter Vorstellung als unentrinnbares Schkksal (Technokratie!) . Da
bei spielen nicht 11ur die Blockbildung durch •Einverleibungen, 
eine Rolle, sondern ebensosehr die Gruppenbildung durch Ge
meinschaftsunternel1men, lnteressenpoolung, Teilkonzernierung 
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oder die Feudalsysteme, die ein ,Großer< mit Tausenden von 
Zulieferern und festen Abnehmern bildet: Zehntausende von 
Zulieferern eines einzigen Elektrokonzerns oder eines einzigen 
Automobilunternehmens existieren in nur vordergründiger wirt
schaftlicher Unabhängigkeit. Wer mit seiner gesamten Gemüse-
produktion fest in der Hand einer eir"tZigen Konservenfabrik ist , 
den.kt vermutlich über seine selbständige Unternehmerposition 
anders als der Gelehrte, der auch hier auf äußere Formen statt auf 
innere Funktionen blickt. Wie wenig ökonomisch konzentrierte 
Macht unpolitisch ist - aber nicht nur bei Industriegiganten, die 
durch Forschungsaufwand und Pateotrechtsschutz mit dem Markt 
zugleich auch den ,Fortschritt< monopofjsjeren -, erweist sich am 
Stichwort Pressekonzentration. Großangelegte Untersuchungen 
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der Bundesregierung sind noch nid1t völlig abgesd,lossen. Daß 
jede fünfte in der Bundesrepublik verkaufte Zeitung die ,Bild
Zeitung < ist , läßt die Probleme erst beginnen . Daß die deutsd,e 
Presse-Agentur täglich rd. 800 ooo Naduichtenworte aufnimmt 
und davon rd. So ooo Worte wieder abgibt, während eine durch
schnittlid,e Zeining nur rd. zwei- bis dreitausend Nachrichten
worte enthält, erschließt erst dem die wirk lichen Dimensio nen, 
der sid, vergegenwärtigt, wie wenige Zeitungen schon äußerlich 
noch selbständig sind, wieviele Zeitungen dagegen durch gemein
same Nachrirot e.nredaktionen ,gleichgesd,a ltet• sind, welche Ab
hängigkeiten für Journalisten dadurch geschaffen werden. Das 
Problem >Springen z. ß. ist schließlich nicht ein politisches 
Eigentumsproblem des Springer-Konzei;ns, sondern ein politi
sches Informations-, Kommunikations- und Presseproblem der 
Bundesrepublik : >E11teignung, löst kaum ein Problem, wenn 
und wo es um Mentalitätsstrukturen von Konzernredaktionen 
geht, die im Zeitalter von Massenproduktion, Massenkonsum
t ion, Massentouristik schließlich die Massenpublizistik mit [deen 
und Gewinn produzieren, also die dialektisch wechselseitige Ver
mittlm1g standardisierten Leserbediirfnisses als Ursnd1e und als 
Wi.rkung von Zeitungsinhalten. >Enteignung< nähert sich genau 
so oberflächlich und vordergründig der Bild-Zeining wie die Bild
Zeitung dem Leser. Denn das entschei.dende Problem ist nicht 
ökon mischer Wettbewerb urtd ökonomische Konzentration, son
dern politischer Wettbew erb tmd politi sche Konzentration . Se> wie 
schon heute Parteien, Kirchen, Abgeordnete mit >Subventionen, 
als Institutionen am leben gehalten werden - mit Recht! -, so 
vielleicht morgen Gewerkschaften und eine >seriöse Presse,? 
Oder soll es Presseräte wie RundfttUk- und femsehräte geben? 
Oder nur noch Zeitungen, die ausschließlich den in ihnen schrei
benden Journalisten zu gleichen T Hen gehören? Es zeigt sich 
schnell: Hier ist kein Wirtschaftsverfas sungsrecht betroffen, das 
man lediglid, anzuwenden braucht, sondern die Entwicklungs
struktur des politischen Vevfassungslebcns unserer Gesellschaft, 
die wir zu schaffen hab en. 
Auch die Kooperation - Star unt er den modernen Patentrezepten 
- entfaltet sid, in unseren Tagen - politisch und red,tlid, ge
sehen - eher als Wüdwuchs denn als ,·kontrollierter Auf
schwung<. Wer nach dem GWB Vertrieb sbindungen nicht durch
zusetzen vermag, entzieht sich leid1t dem GWB, indem er seine 
Aktion gescllschaftsrechtlich oder haodelsvertreterrechtlid1 ein
kleidet. Er macht den zu bindenden Abnehmer zu seinem Han
delsvertreter (genau das geschieht in großem Stile und nach gel
tendem Recht in schwedid, anfechtbarer Weise im Verhältnis 
etwa der großen Mineralölkonzerne und ihrer Tankstellen- oder 
Reparaturwerk statt->Vasallen•), weil der Hande lsveru·eter nacl, 
allgemeinem Handels- und Sd1Uldrecht als Vertriebsbeteiligter 

gebu~~en wer~en darf. Oder es macht, wer solche Bindungen zu 
legal1s1eren wunscht, den zu bindenden >Konkurre nten, zum Ge
sellsd,aft svertragspartner, weil im Gesellschaftsrecht - vor allem 
im Recht der Personengesellschaften - sogar Konkurrenzverbote 
der Gesel~schafter der Grundsatz sind. Genau das geschieht, ohne 
daß es wirkungsvoll zu kontrollieren wäre, heute allerorten, in 
Form etwa von Gemeinschaftsunternehmen die mühelos die 
Funktion verbotener Kartelle oder Syndikat~ übernehmen kön
nen, in f orm auch z. B. der beliebt-berüchtigten GmbH & Co KG 
(eine Personengesellschaft mit allen Vorteilen des Personengesell
schaftsrechts, die zugleich als einzigen persönlich haftenden Ge
sellschafter (Ko~p lement ärin) eine beschränkt haftende Kapital
gesellschaft - ITUt allen Vorteilen des Kapitalgesellschaftsrechts -
aufweist), die gegenwärtig kometenhaft aufsteigt als varianten
reichste, elastischste und >freiheitlichste< Gesellschaftsform für 
Unternehmen jenseits des Kleinunternehmens und diesseits des 
Großunternehmens. 
In dieser Entwicklung offenbart sich die ganz einseitige Orien
tierung des GWB am Gegensatz von Austausdiverlrägen (hier: 
.Kartellverbot) und Vergemeinsdzn/tungs- mul Dienstleistun.gs
verlriigen (hier: aUgemeines Dienstlei stungs- und Gesellschafts
recht, das grnndsäralid, frei vom CWB-Einfluß ist). Zugleich 
offenbart sich in diesem Dilemma die Unzulänglichkeit einer nicht 
hinreichend e.ntwickelte1l Rechtstl1eorie: unser Red1t schaut nach 
wie vor auf Rechtsformen , nicht auf Rechtsfunktionen und schafft 
damit immer mehr unlösbare Selbstwider sprüche; der Abstand 
von Recht und Wirklichkeit wird krasser. Schließlich beweist ein 
solcher Rechtszustand eindringlich, wie wenig das GWB, das eben 
bedeutende Rechtsgebiete (wie Gesellschaftsrecht, Dienst
leistungsrecht) nicht beherrscht, ein Grundgesetz der Wirtschah 
ein Wirtschahsordnungsgesetz von Verfassungsrang ist mit Nor~ 
men des obersten beherrschenden Ranges. Das GWB ist, scharf 
fonnuliert, ein Papiertiger. 
Daß selbst ein solcher Papiertiger der - vor allem produzierenden 
- Industrie noch so bedrohlich erscheint, daß sie ihn zum gefähr
lichen Raubtier emporsrilisiert, liegt nicht darin begründet, daß 
das GWB oder das Bundeskartellamt der Industrie das Leben 
wirklich schwermachen, sondern darin, daß die Industrie Sorge 
hat, eine >Neue Wirtschaftspolitik, könne mit einem veränderten 
rechtlichen Instrumentarium und mit einer verschärften Einstel
lung des Bundeskartellamts beginnen, ihnen ,das Leben schwer 
zu machen<. Mit anderen Worten: Die wachsenden, immer offe
ner bekundeten Abwehrreaktionen der Industrie gegen das GWB 
und die Position des Bundeskartellamts wurzeln in der Befürch
rung eben jener Politisienu,g der Wirtschaft, die auch der Neo
Liberalismus - wenn aud1 aus ganz anderen Gründen - ablehnt 
die indessen - wenn auch unartikuliert und wenig bewußt - der~ 



entscheidenden Entwicklungszug in unserer Zeit· ausma_d,t. Nur 
wenn sie gelingt, ist vermutlich die Gefahr politischer Totalisie
rungen zu bamien. Ob und wie sie gelingt, ist wiedernm kaum 
ein Red1tsproblem, sondern eine politisd,e Aufgabe. Dabei 
schweben der gr0ßen Mehrheit eher Lösungen auf der Grundlage 
demokratisch-pluralistisch er (also gemischt kapitalistisch-soziali
stischer) Gesellschaftstheorien vor als auf der Grundlage demo
kratisd1-monistischer (also >rein, sozialistischer) Gesellsrna.fts
tl,eorien. Auch das ist eine Absage an >saubere< Modelle und 
wissenschaftlich-logisch unan fechtbare politisd1e Strategien, aber 
vennutlicb der im Endergebnis freiheitlichere Weg. 
Die fehlende ilieoretisd1e Erfassung der gegenwärtigen Entwick
lungszusammen hiinge zeigt sich aurn in der Rechtsprechung etwa 
des Bundesverfassungsg erirnts in Eragen der •Wirtsrnaftsord
nung<. Die Position des Bundesverfassungsgerichts ist nicht frei 
von Auseinandersetzungen. Dieses höchste Gericht nur als 
Rerntsanwendungsinstanz zu sehen, die lediglich das von andere,n 
Instanzen gesetzte Red1t durrnzusetzen habe, verkennt die poli
tische Funktion und die politi sche Relevanz der Rechtsprechung 
und insbesondere der VerfassLU1gsrechtsprechung. Das Bundes
verfassungsgericht ist gewiß eine rechtsstaatlid,e Krönung des 
Gerid1tssd1utzsystems, es übt aber eindeutig politische Rechtspre
d1ung aus, es fungiert der Wirkun g nad, auch als Gesetzgeber, 
indem es die Verfassung in seinen Entscheidungen konkretisiert. 
Gerade die Fülle von Generalklauseln, mit denen der Gesetzgeber 
heute gern arbeitet - in die er zuweilen gern flieht, mn politische 
Kompromißlösungen bei nichtausgetragenen Konflikten zu er
mögllchen -, offenbaren den Charakter der Rechtsprechung, die 
in Entscheidungen äber weite GeneralklauseJn nicht Normen an
wendet, sondern Normen setzt. Man sollte diesen Sachverhalt 
nidit verne beln, weil sonst auch die KeJuseite solcher Art poli
tischer Rechtsprechung - nämlich die politische Auseinanderset 
zw1g über diese Rechtsprechung und die Grenzen politisrner Ver
antwortlichkeit von Gesetzgeber und Rechtsprechung - vernebelt 
bleiben. Die TeJ1denzen un.seres Bundesverfassun gsgerichts, dem 
Gesetzgeber hinreid1enden politischen Gestaltw1gsspielraum zu 
gewähren, indem es Verfassungswidrigkeit politisdier Akte erst 
dann statuiert, wenn sie verfassungsrechtlich nicht mehr zu recht
fertigen sind (negativer Test) und nicht schon da.nn, wenn sie 
einem spezifischen Verfassungsverständnis nicht entspredien 
(positiver Test), ist unmittelbar von politischer Bedeutung, weil 
da.mit gerichtlich sa.nktio,niert wird, was z.B. der jeweilige pa.rla
mentarische Mebrheit swille normiert hat. Dieses System verliert 
dann und um so mehr a:n Überzeugungskraft, wenn und wie das 
politisd,e Kräfte- und Konfliktsspiel n.id1t mehr funktioniert, also 
z.B. die notwendigen gesetzgeberisd,e.n Leistungen nicht mehr 
erbrad,t werden. Denn unser Verfassungssystem sieht das Bun-

desverfassungsgericht eben nicht als ·oberste Entsrneidungsinstanz 
der Wirtsd1.afts- und Gesellschaftspolitik vor. In Zukunft wird 
sich diese Problematik unter dem Einfluß einer >neuen Wirt
sd,aftspolitik< noch verdeutlirnen. Die Wirtsrnaftspolitik der Re
gierung de: Großen Koaliti~n hat das 1~~t!?nalökonomi.~d~e mar 
gische Dreieck Nr. 1. - Währungsstab1litat, Vollbesdiäfttgung, 
Außenwirtschaftsgleid1gewidit - in ein mngisd1es Viereck ver
wandelt: Wirtsdiaftswachstum hat sich zu den politisd, gleirn
rangigen anderen Zielen gesellt. Das ,Gesetz zur Förderung der 
Stabilität und des Wachstums der Wirtsdiaft < vom 8. 6. 1967 hat 
erstmals normntiv das >gesamtwirtschaftliche Gleid,gewicht , als 
Richtschnur der wirtschafts- und finanzpolitisrnen Maßnahmen 
in Btmd und Ländern eingeführt und damit Wirtschaftsrecht ein
deutig als politisches Recht identifiziert. Durd, ein anderes Gesetz 
vom 8. 6. 1.967 ist sogar das Grundgeset-.-; u. a. dahin geändert 
worden (Art. 109 Abs. II), daß Bund und Länder bei ihrer Haus
haltswirtschaft den Erfordernissen des gesamrwirtsd1aftlichen 
Gleid1gewichts Redmung zu tragen haben. Das magische Viereck 
ist damit Verfassungsnorm geworden. Antizyklische oder pro
zyklische Wirtschaftspolit!-1< _also als Aufga~e ~es Bundesv~rfas
sungsgerichts7 Werden wLr_ m Zuk~ft gerichtl_1che Entsche1du~
gen sehen, ob und wann eine bestimmte Arbeitslosenquote, em 
bestimmtes Außenhandelsdefizit, eine bestimmte Inflationsrate , 
ei..11 bestimmter Jahreswachstumsprozentsatz vcrfassw1gswidrig 
sei? Werden hier die Verfassung oder die Gerirntsbarkeit oder das 
Recht neu strukturiert? Die Fragen sind heute mangels geklärter 
Vorverställdnisse nod1 nicht zu beantworten. Eines läßt sich in
dessen - wie mir scheint - mit Sicherheit sagen: Audi die so
genannte global gesteuerte Mnrktwi~tsch~ft ist. so wenig ~in 
Wirt schaftsverfass ungsrerntsmodell wie die soziale Marktwut
sd1aft eines war. Entgegen verbreiteter Mei.nung führt die sog. 
,neue Wirtsdiaftspolitik < also nicht zu einer neuen oder vielleicht 
ersten Wirtschaftsverfassung. Die Wirtschaft ist und bleibt Teil 
des politischen Lebens, das vom Grundgeset'L her verfaßt ist. 
Wachstumspolitik z.B. ist folglich in unserer politischen Verfas
s·rmg vorgesehen - wenn überhaupt -, nicht hingegen in einer 
davon gem~n.nten Wirtschaftsverfassung. 
Auch soi1st ist die moderne Enhvickllmg im Wirtscha{tsreclit 
durch Abkel1r von Modellen gekennzeichnet, die zugleid, die -
durchweg kaum reflektierte und noch weniger rechtstheoretisch 
erfaßte - Politisierung der Wirtschaft begleitet. Die beiden be
deunmgsvollsten Tendenzen sind heute: 
1.. Die E.ntfaJrung von Plnrumg , von Plänen, Perspektiven, Leit
linien, Orientierungshilfen, die sich in der Institutionalisierung 
von Sadiverstän ,digenräten, Beiräten (bis hin zu Wissenschafts
und Bildungsräten) ebenso abzeichnet wie in normativen oder 
deskriptiven Aktionsprogrammen (von den EWG-Planungen 



über den >Grünen _Pl~n< bis zum >Großen Hessen-Plan<.). Der 
Plan neben und wenhm anstelle von Märkten ist nicht Zentral
verwaltungswirtschaft, sondern Ausdruck der Orientierungsver-
suche des politischen Pluralismus. · 
2. Die Koopernlion nicht nur in der Wirtschaft und in der Politik 
sondern vo,i Politik (Staat) 111td Wirtscha.ft. Hier ist nicht schUch~ 
,Oberre~ungsdirif?,ismus, (M. Bulllnger), Sozialpartnerschaft, 
konzertierte Ak~1on. betroffen, sondern ein mangels verfas
sungs-, redus- wie wutschaftstheoretischer Durchdringung einst
~eilen eh_e: r~gisti:ierbares als beherrschbares Durd1gangssta
~um. Fre1hch 1st nicht zu verkennen, daß es tiefgreifende Ver
anderw1gen unserer tradierten Systemvorstellungen bewirkt: 
Wenn z. B. die großen Mineralölproduzenten zusammen mit dem 
:,Staat< ein sog. Selbstbeschränkungsabkommen auf dem Heiz
olmark~ zustande bringen, um die staatlid1e Kohlenpolitik zu 
u~terstutzen, _dann zeichnen sich hier Kooperationsformen ab, die 
wiederl:ln frei schweben: Das Abkommen ist kein Kartell Ueden
falls kem Kartell im herkömmlichen Sinne) untersteht also auch 
nidtt den Kontrollen etwa des Bundeskait~llamts (das Bundes
wirrschaftsministerium hat das Bundeskartellamt sogar - und 
zwar erstmals - angewiesen, nichts zu unternehmen!). Das Ab
kommen fällt aber auch nicht - jedenfalls nicht unmittelbar -
unter Komrollbefugn~sse etwa des Bundestages oder auch des 
Bundesverfassungsgerichts. 
Diese Tendenzen zeigen, wie der wachsende Durchbru ch einer 
Politisierung der Wirtschaft, der zu einer politischen Gesellschaft 
~ehört, die Strukturen von Verfassung, Recht und Wirtschaft ver
al1dert, aber heute politisd1 wie auch rechtliro noch fast vollstän
dig in d~r Schwebe hängt. S0 wie sich nicht sagen Jälst, was Wett
bewerb 1st, ohne daß man sagt, was der •Sinn < des Wirtsd 1af
tens überhaupt ist - die Antwort setzt natürlich voraus, dals man 
sagt, was der ,Sinn< menschlid1er Gesellschaft ist! - so liilst sich 
auch Wirtschaftsrecht - und schon gar nicht Wirts~haftsverfas
sungsrecht - bestimmen, olrne dals man die heute sich abzeich
nende~ Veränderungen_ politisch wie sozialtheoretisch ,begreift<. 
D!zu 1st Recht am w~rugsten in der Lage, weil noch weniger be
rett und auch vorbereitet als alle anderen beteiligten Disziplinen. 
D:nn >Re~ht, war _traditionell Nicht-Ordnung der Wir tschaft, 
während sich als Wutschafts-Recht heute die politisd1-rechtliche 
>Ordnung , der Wirtschaft (genauer: ein Teil der Ordmmg des 
p0litisd1en Lebe11s unserer Gesellschaft selbst!) entfaltet. So wie 
1m 19. Jahrhundert Poütik verrechtlicht und seitl1er noch zusätz
lich ökonomisiert wurde, um die bi'irgerliche Sid1erheit und Ord
nung, Freiheit und Glei:d1heit zu verbürgen, so ist es wtsere Auf
gabe im 20. Jahrhundert, Recht und Wirtsd1aft zu politisieren im 
Sinne der Ansprüche einer demokratischen Gesellschaft an sid1 
selbst. Wenn Schlagworte die Aufgabe - zwar nidit korrekt er-
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h llen aber doch blitzartig - beleuchten können, so bietet sieb 
h ~ a~ d~e Formel : Vom unpolitischen (Neo-)Liberalis11111s zum 
p~j~tis~hen (Neo-)Pl11ralismus, der a\so ~ein I~sse~-faire-Plura
lismus jst . Ob er möglich und verwukhchbar 1st, ist sogar dns 

olitische Problem unserer Gesellschaft heute . Ich selbst hoffe 
~ach wie vor, daß er es werden kann. 

XIV. UNTERNEHMENSVERFASSUNGSRECHT 

Der Diskussionsbegriff Unter11elm1ensverfassimgs1:echt (UY~ ) 
vereinigt Unternehmen, Verfassung und Recht zu e111er heun ~tl
schen Formel, die höchst unterschiedliche _Vorstellung~n , Wun
sche, Programme deckt. Erweitert~ Mitbestun.m~111g, Wmsch!~s
demokratie, Versöhmmg von ~~p1tal und ~rbeit, Demokratt ste
rung der Gesellschaft si_nd bete_1h~_t, treffen mdessen ~en ~ern der 
Kombinationsformel mcht. Bei naherem Zusehen zeigt sich, daß 
· h hinter dem Schlagwort UVR nicht weniger als die Bundes-

s1c k b' republik Deutschland- in spezifischen_Aspe. ten - ver rrgt. . 
UVR befindet sich im Stadrnm der Disku 7s1on. Ob es schon r~1f 
· t dieses Stadium zu Gunsten von Akt10nen zu verlassen, ist 15 

'stritten. In diesem Kapitel, das informieren soll, aber nicht als 
um fassende Analyse und Prognose dienen will - dazu bedürfte 
um hi l'h es im gegenwärtigen Stadium eine~ Monogr_ap e von statt 1c en 
Ausmaßen-, möchte ich gerade diese Entwicklungsfrage - noch 
Diskussion, schon Aktion? - in den Mittelpunkt rücken: . 
Wer sich mit UVR beschäftigt, stößt sehr schnell auf heillose poli
tische und rechtliche Verwirrung. Für die einen sind hier heiligste 
Güter zu verteidigen, für die anderen gerade erst z~ schaffen. 
UVR wird als Gebot wie als Verbot aus dem demokratischen und 
sozialen Rechtsstaat abgeleitet. Wert und Würde des Menschen, 
Bibel und Papst, Demokratie und gute Ordnung der Bundesrepu
blik, Naturrecht und Abendland müssen fü~ Freund~ wie F~i.nde 
gleich rmaßen herhalten. Se_lbst der kundi?e Pfadfmder fmdet 
sich im Gestrüpp der Polemik und Ideolog1en nur noch sch"'.'er 
zuredlt. Verläßliche Informationen von Tagungen, Informatio
nen Meinungsaustausch zu erwarten, trügt als Hoffnung oft ge
nug'. Ein ,Kongreßverfassungsrec~t< täte hier Not, um _zu ver
hindern, daß Meinungsgruppen emander behandeln, "".ie wenn 
ein Boxer eine gefesselte Puppe zu Boden streckt und sich dann 
als Sieger fühlt und feiern läßt. . . . . .. . 
Natürlich ist es nicht leicht, wirklich sme ira et studio uber em 
Gebiet in statu nascendi zu berichten, das zur Stellungnahme und 
Entscheidung zwingt. Diese Schwierigkeit liegt auch desw~gen 
auf der Hand weil nicht ein einziger der für die im Gange befmd
liche Debatte' über UVR notwendigen Begriffe auf ein einheit-
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liches Vorverständnis stö.ßr: Red,ts~ und Sozialstaat, Demo
kratie, Eigentum und Freiheit, Kapital und Arbeit, soziale 
Marktw:irtschaft, Wettbewerb, Wirtschaftsrecht und Wirtschafts
v.erfassungsrecht, Unternehmen und Unternehmer - ffu jede 
Vokabel müßte im Grunde eine Monographie vorlegen, wer sich 
an der Diskussion beteiligen will; sonst wird er - meist sogar mit 
Recht - schnell ad absurdum geführt, wider legt, verspottet und 
geächtet. 
Den passendsten Schlüssel zur untemehmensverfassungsrecht
lich,en Werkstatt liefert heute die Mitbestimmungsdebatte. Sie im 
e~1zeln:n zu skizzieren, ist weder möglich noch nötig. Es genügt, 
die streitenden Hauptparteien in ihrem Selbstverständnis vorzu
stellen. 
1. Entwicl<lu~gsgeschichtlich von größter, für die Entscheidung 
heute aber mdu von a.usschl.aggebender Bedeutung ist die ge
samte Vorgeschichte der Mitbestimmw1g. Das 19. Jahrhundert 
kaimte die Mitbestimmung aJs ,ständisches, Problem (Einglie
derung des Proletariats in die christliche Gesellschaft im Wege der 
sozialen Gnade, Erziehung, Selbstbesinnung), das 20. Jahrhun
dert brachte dann nad, dem :r.. Weltkrieg den Durchbruch zur 
,bernfsständischen Ord,mng, (so das Programm christlicher Ge
wetikschaften), zur Riitedemokratie und sozi11listisd1en Wirt
sd111ftsdemokratie (so das Programm der nicht-christlichen Ge
werkschaften). Von diesen Ansätzen ist heute - von Ausnahmen 
abgesehen, die indessen nicht das Gesicht und das Gewid,r der 
Debat~ bestimmen - keine Rede mehr. Es ist steri l, in Gewerk
schaftsforderungen auf Mitbestimmung nach wie vor Relikte 
klasse11kämpferisch-sozialistisch-marxi.stisch-revolutionärer Ge
sellschaftsendhoffnungen zu wittern. Solche Relikte tragen die 
~itbesti!'llmungs „Be:wegnng in llllSerer Zeit so wenig wie pa
tr1~rcha)1sche H~rr-i.m-Hause-Standpunkte die Ablehnung der 
Mitbestimmun g m der Untemehmerwelt. Beide Richtw,gen sind 
gewiß nid1t tot, aber nicht repräsentativ . 
2. Der Stand der Mitbestimmcmg ist wohl allgemein beka:nnt. 
Nach dem Betriebsverfassungsgesetz von 1952 liegt der Arbeit
nehmereinfluß im wesentlichen beim Betriebsrat; ist eine Aktien
ge.sellschaft betroffen, gehören ihrem Aufsichtsrat ein Drittel 
Arbeitnehmervertreter an (davon mindestens zwei aus dem •Be
trieb<). Nad, dem Mitbestim1111111gsgesetz von 1951. für die Mon
tanindustrie (Bergbau, Eisen- und Stahlindustrie) wird weiter
gel1end außer in Aktiengesellschaften auch in Gesellsd,aften mit 
beschränkter Haftung und in bergrechtlichen Gewerkschaften -
soweit sie mehr als tausend Besd1äftigte haben - der Aufsidits
rat zu 50 °/o von Arbei tnehmervertretern besetzt (davon minde
stens zwei aus dem •Betrieb,); in diesen Gesellsd,aften ist fer
ner obligatorisch ein Arbeitsdirektor im Vorstand vorgesehen. 
Von Einschränkungen abgesehen, gilt diese letztere Regelung seit 
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dem Mifbe-stinrmungsergänz1mgsgese.tz von :r.'956 (sog. Hold.ing
Novelle) audi für Konze,:ndachgesellschaften, die sog. Montan
Gesellschaften kon1tollieren, vorausgesetzt, daß der Moman-U~
satz mehr als die Hälfte des Konzernums~tzes ausmacht. D1e 
Montal,-Mitbestimmung hat stet<S nur wenige Proz:nt. des ße-

. 1ren Wirtschaftsumsatzes und der gesamten B~schafttgt~n b~
sa.nffen lhre Form der sog . qualifizierten Mitbest1.mmung 1st em 
trO . "ckl nh"" p odukt bestimmter hist011ischer Entw1 ungs:uusamme ange . 
Nach dem 2. Weltkrieg galten Kohle, füs~ und S~ah\ ~s die 
S. 11·· l;"'dustrie1• außerdem als von spezifisch ,kap 1talismscher, c1 usse.,,. .., ·1. • .L G d ff• d 
Arbeirgeber-Meuta~tät _behe:rsc~te po _ir1scne r-un st_o m u-

.· ln~wischen smd sie Knsenmdustnen geworden, die neuen 
s~{f:~chen ,Grun.dstoff-Indust~ien < - C(1emie, _Elektro,_ Öl 1_1nd 
ßas Kraftfahrzeug - kennen lungegen die erweiterte M1tbest1m-

' g nid1t Hinzu kommt, daß durch den Strukturwandel der 
M:tan-fadustde (Konzentration, Rückgan~ der Moi1t~umsätze 
• nfolge Produktionsverlagerung zur sog. We1ter~e1iarbe1tung etc.) d r Bereich der qualifizierten Mitbestimmung 1mmer mehr zu
r~ckgeht. Der Fall des Konzerns Rhein~sche Stahlwerke h~t des
halb schließlich zu einem - sehr umstntten~ w1d zur Zeit de':' 
ßundesverfasstmgsgericht zur Kontrolle vorliegen~~n. - Ges~tz 
von März :r.967 geführt und das Auslaufen der quali.fraterten_ M1t
besti.mmung in >errtmo~tanisiert~n'. Konzernen von z_~e1 auf 
fünf Jahre verlängert (bei den Rhem1s~hen ~tahlwerken !~~ft des
halb die Mitbestimuwng nach dem M1tbesnmmui::igser~anzungs
gesetz erst im Sommer 1970 ab; vom Mitbesn~mu:1gs
crgiinzungsgesetz werden übrigens heute nu_r noch ~~e1 we1t~ce 
Konzerne betroffen). Die im vorigen ~aptt_el erwähnten vier 
Stahlkontore und die geplante Bergbau-Emhe.ttsges~(l~chaft ste~l
ten und stellen nicht zuletzt auch Probleme der qualifiz1ert~n Mit
bestimmung. Bei Korraentrationsvorg~ngen ha_ben Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer häufig durch pr1vatrechtl1d1e Absprac~e~ 

1 
(grundlegend: das sog. Lüdenscheider Abkommen) die qualifi
zierte Mitbestimmung aufred\t erhalten; auf solchen Ab~ommen 
-. also nicht mehr auf Gesetz! - beruhen heute sd10n sch_atzu.n_gs
weise 50 °/oder von Arbeimehme~n walnge:°0!1'menenM1tb~~t1m
mu.ngspositione11. Außerordentlid, :5chw1enge rechtsp_ohnsche 
Probleme erwachsen at1s den inter_nat1~nalen _Konzentralilon_~_vor-

1 

gängen und im Zusammenhang mit Pl~e11, em~ so~_. E11rop~1sclie 
Aktiengesellsdrnft ~u s~haffen (also glt:1chsam ~me ubernattonale 
Gesellschaftsform innerhalb der EWG); denn die anderen Staaten 
keimen die Mitbestimmung in der deutsd1en Ausprägllllg nicht . 
3. Die Gewerkschaften (betroffen sind Jn aller R~gel d_ie s~g. 
freien Gewerkschaften) haben nad1 dem 2. Wcltkneg die Mtt
bestinunung als »klassenkämpferisdie Etap~e au_~ d~m Wege zum 
Sozialismus« wie als »Ausdruck harmome-glaub1ger Parrner
schaftsvorstellungen« von ihrem Programm gestrichen und fo,:-
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dem sie heute, um »alle Bürger an der wirtschaftlichen, kulturel
len und politischen Willensbildunggleichbere<:htigt teilnehmen zu 
lassen«. Wiederum sollren in de!' gegenwärtigen Auseinander
setzung die GewerkschaftsfoI'derungen in der Fassung gewürdigt 
Werden, die ihr die Gewerkschaften heute geben. Einen sinnvollen 
Beitrag dazu leistet nicht, wer frühere Gewerkschaftsforderungen, 
z.B. die Veränderungen vom Münchener Grundsatzprogramm 
1949 zum Düsseldorfer Grundsatzprogramm 1963, Stellungnah
men einzelner Industriegewerkschaften und Einzelpersonen gegen 
die Generallinie ausspielt. Das gilt genauso umgekehrt für die 
Mitbestimmungsgegner. Es gehört zu den schlichten Selbstver
ständlichkeiten des politischen Lebens, daß Freunde wie Feinde 
der Mitbestimmung mit ihren gegenwärtigen Vorstellungen nicht 
verbindliche Zustände für alle Zeit beschreiben. Ebenso selbst
verständlich geht es nicht darum, daß eine Gruppe fordert und 
gewinnt, eine andere gewährt und verliert, sondern es geht um 
die gute politische Ordnung ,der Bundesrepublik, die mitzugestal
ten jedermann berufen ist. 
4. Die Mitbestimmungsvorstellungen der Gewerkschaften zielen 
auf Einführung d r qualifizierten Mitbestimmung (also Mitbe
stimmung nach dem Montanbestimmungsrecht) als Musterlösung 
für die Gesamtwirrschaft, konkreter: auf Erstreckung dieser qua
lifizierten Mitbestimmung auf alle Unternehmungen in der 
Rechtsform der Kapitnlsesellschnft, wenn jeweils zwei von fol
genden drei Grundwerten erreicht sind: 2000 Arbeitnehmer, 
75 Mio DM Bilanzsumme, 150 Mio DM Umsatz(= Großunter
nehmen); an die Stelle der Um,satzgröße tritt bei Banken die Ge
samfsumme der Vergütungen für die von den Banken getätigten 
Geldgeschäfte, bei Versicherungsunternehmen die Höhe der 
Bruttoeinnahmen aus Versicherungsbeiträgen. Das Montanmit
bestimmungsrecht gilt für rd. 70 Unternehmen. Von einer Aus
dehnung würden zusätzlich schätzungsweise 300 Unternehmen 
betroffen. In allen mitbestimmten Unternehmen wären dann in 
dem aus einer ungleichen Zahl von Mitgliedern bestehenden Auf
sichtsrat paritätisd1 die Unternehmer-Kapital-Seite und die Ar
beitnehmer-Gewerkschafts-Seite vertreten, zu denen dann eine 
>neutrale, Person träte, die vom Aufsichtsrat selbst gewählt wird. 
Die Arbeitnehmervertreter setzten sich zusammen aus einem sog. 
>weiteren Mitglied, und im übrigen je zur Hälfte aus Betriebs
angehörigen (genauer: vom Betriebsrat oder von Betriebsräten 
zu wählenden Betriebsangehörigen) und Gewerkschaftsvertretern 
(genauer: wiederum je zur Hälfte aus Vertretern der zustäncügen 
In<lustriegewerkschaft und des Deutschen Gewerkschaftsbundes). 
Im Vorstand wäre ein Arbeil'Sdirektor obligatorisch. An der Zu
sammensetzung <ler Hauptvel'Sammlung änderte ,sich nichts. 
Die wesentlichen Begriindimgen für die Ausdehnung der Mitbe
stimmung in der Sicht der Gewerkschaften lauten (repräsentativ 
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vor allem die 1966 ,von der Kommission Aktion Mitbestimmun 'g 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes v?rg~legte Schrift ,M~tbe
s~ima\Ung - eine Forderung unserer ~e1t<, m ?er »~rstmals m so 
umfassender Form die gewerkschaftlichen Mitbestnnmungsvor
stellungen in einer geschlossenen Konzeption dargestellt und be
gründet« werden): 
1 . Umgestnltung der Wirt~chnft un~ Gesellschaft, die darauf~~
zielt, alle Bii.r$~r an der :,vu·rsd1aft)1che~, kulturellen und polin
sd1ru1 Willensbildung gle1chberecht1gt teilnehmen zu lassen; Ent
v.ick.lung von der Wertung des Arbeitnehmers als marktgerecht 

1 
u entlohnenden Produktionsfaktol'S zur Anerkennung des Men

:chen im Arbeitsleben (= Ergänzung der Demokratisierung des 
olitischen Lebens durch_ eine Dem~kratisierw1g des ~irtsch~s

febens, zugleich Entsche1d~g ~u einem gewerkschafthche~ Leit
bild verantwortlid1er Pohn1k 1m Rahmen der DemokratJe und 
gegen militanten Klassenkampf oder M~ierm~g der a~tf Ar
beitsmärkten erL.ielbaren Arbeitnehmerg~wmne, die yon Emfl_uß
nahmen auf die bestehende gesellschaftliche und w1rtschafthche 
Organisationssm1ktur absieht). 
2 . Die bis zu einer grundlegenden Reform des U~_temehmensv_er
fassungsrcchts auf Kapit~lge.se!lsdrnften„ beschmnkt~n _Enve1te
rungsforderrmge11 nach Mitbestunmung ubertragen ~e un Mon
tanun-ternehmensbereich bewährte (Produkti?nsentw1ckl~ng und 
soziale Befriedung im Kohl.~-und Stahlber~1c~ tro_tz Knse, ve_-:
besserte Information, Gewa.hrung des Freihe1tssp1elraumes für 
Arbeitnehmer, Stärkung der sozialen Sicherheit, EI'hal~ng_ der 
Freizügigkeit, Verbessel'llng des Lohnkonfliktklimas) qualifizierte 
Mitbestimmung auf dem Gesamtwirtsduiftsbereich von Groß
unternehmen, in denen sich die Unternehmerfunktion verseLb
ständigt hat, in denen eine Vielzahl von politischen, ~tschaft
lichen und sozialen Gnippen schon heute zusammenwrrkt, und 
die sich zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gebilden, kurz: 
zu sozialen Institutionen entwickelt haben, deren Handeln aus 
Kapital- und Arbeitsinteressen legitimiert werden muß, weil 
beide gleichermaßen zur Erfüllung der Produktionsfunktionen 
stnikturnorwendig sind und Arbeitnehmer mehr noch als 
Kapitalanteilseigner wirtsd1aftl~ch wie gesellschaftlich in ih_~er 
Existenz von diesen Sozialgebilden Großunternehmen abhan-
gen. . . . 
3. Die Bindung der Unternehmensl~1tung~macht an d_te Zns!"11-
mw1g der unmittelbar Betroffenen (Arbeitnehmer wie Kap1tal
e,igner) ist demokmtisclie Integration der Arbeitnehmerwelt . Ihre 
Interessen wahrzunehmen, zwingt - wie stets bei lnteressen
wahmehmung - zur Repräsentation und Organisation, für die 
nur außerbetriebliche (Gewerksd1aften) und nicht innerbetrieb
liche Vertreter (Betriebsräte) .in Betracht kommen, weil die Mit
besllimmung durch Belegschaftsvertreter zu schwach und wir -
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kungs!os bleibt, außerdem in ihrer Funktion auf Arbeits,schutz 
und nrcht Unternehmenspolitik zugeschnitten ist. 
4. Abwehr der wesentlichen Einwände gegen die Ausdehnung 
der Mitbestimmung: 
a) Die Konfliktstheorie (Lösung von Konflikten zwischen Arbeit 
und Kapital nur, wenn ,die überkommene Konfliktsstruktur - Ge
werkschaften außerhalb, nicht inne11halb ,des Unternehmens _ 
nicht zerstört wird) arbeitet mit einem falschen, weil dem Klas
senkampf entnommenen Konfliktsbegriff und verkennt, daß mo
d_erne Großunte1·~ehmen außer durch Konflikte durch Koopera
tion und !n te~rat1on gekennzeichnet sind. 
b) Vom Einfluß der ,Gewerkschaftsfunktionäre< ist keine Stö
rung der marktwirtschaftlichen Ordnung zu befürchten weil ne
b_en ihnen eine gleiche Anzahl Belegschaftsvertreter st~hen und 
sie außerdem als Vertreter der Industriegewerkschaften und des 
DGB wechselseitig nicht abhäl1gig sind. Außerdem steht einer 
Häufung von Aufsichtsratsmandaten im Wege, daß ein Arbeit
nehmervertreter nicht mehr als zwei Mandate arusiibt. 
c) Mitbestimmung verletzt nicht das Privateigentum und ist kein 
Ersatz für Sozialisierung. Eigentum ist in Großunternehmen 
ohnehin nicht von Bestimmungs-, sondern von Gewinnberechti
~n_g~q u-aiität, in dieser Substanz bleibt es unberührt. Von So
ziali_s1erungsersatz ist schon deshalb nicht zu sprechen, weil Mit
be_stlmmung unabhängig von Eigentumsverhältnissen gefordert 
wuxl. 
d). Mitbestimn:un~ setzt auch nicht die Tarifautonomie matt, weil 
beide untersdued .hche Funktionen ausüben: M1tbestirn.mung = 
W.ah..l, Überwachung, Kontrolle und Beratung der Untemehmens
leit~ g; T~rifautonomie = regionale Regelung von Lohn- und 
Arbe1tsbed111gungen ohne Rücksicht auf die Lage eines spezifi
schen Unternehmens. 
Die :wesentlichen Obe~leg~ngen, gegen die Ausdehnung der Mit
best111111!11ng aus der Sicht ~er Gegner lau ten.: Repräsentativ vor 
all_em d!e Ende :r.965 erschienene Stellungnahme ,wirtschaftliche 
M~tbes~mmung und freiheitliche Gesellschaft< des Arbeitskreises 
~tb est1mmung bei der Bundesver einigung der Deutschen Ar
ben geb~r'."er~ände sowie die im Sommer 1966 vom Deutschen 
Industnem st 1tut vorgelegte Broschüre >Mitbestimmung in der 
Bundesrepubli,~ Deutsch_land -Tat:sachen und Forderungen,): 
.. Kontro~/e w,rtsclwft/1d1er Macht liegt in einer Ma.rk~irl!Schaft 
111 der Teilung und Systembindung solcher Macht durch den 
Markt (Kontrolle vor allem durch den jeweiligen VeI1braucher) 
selbst, ferner in der Handhabung von Komrollgesetzen (z.B. des 
Ges~tzes gegen Wettbewer bsbeschränkungen) durch Regierungen, 
Gerichte und das Bundeskartellamt sowie 5chließlich beim Staat 
selbst (od~~ j~e~a..11~ der allgemeinen Öffentlichkeit); nicht da
gegen gehort SJe m ehe Hand einer GI'Uppe (der Gewerkschaften, 
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die nur einen kleinen Bruchteil der von ihn en reprä~entierten 
Arbeitnehmer zu Mitgliedern haben); wirtschaftliche Macht, so
weit vorhanden, wird bereits vom Wirtschaftssystem her aud1 in 
ihrer -politisch en Effizienz neutralisiert . 
.2. Die Position der Gewerkschaften erstarkt bei Ausdehnung der 
Mitbestimmung zu einer Verbindung zentraler wirtschaftlicher 
und gewerkschaftlicher Macht und wird damit zu einem Macht
faktor ersten Ranges ohne Machtkontrolle; diese Machtkonzen
tration zerstört zwa ngsläufig die Tarifautonomie, weil das dieser 
Autonom ie zugru nde liegende Modell auf dem Gleichgewidlt der 
Kräfte der Sozialpartner beruht. 

3. Demokratisierte Wirtsdrnft und soziale Marktwirtschaft schlie
ßen einand eJ" aus . Soziale Marktwirtsd1aft, die sich bewährt hat , 
stützt sich auf die Anerkennung von Privata.utonomie, von pl'i
vatem Eigentum an den Produktionsmitteln und auf die seibst 
verantwortliche, vom Eigenn1m legitimierte sozialverpfüchtete 
Untemchmensfülmmg; alle diese Gr undpfeiler werden in der 
Ausdehnm"tg der Mitbes~immung abgebaut. 

4. Die Bewährung der Montanmitbestimmung im Verhältnis zu 
den übrigen, nicht in qualifizi erter Fonn inge.führten Mitbestim
mu.ngsteclmiken ist nicht erwiesen; die Position des Arbeitsdirek
tors (Mitglied der Unternehmensführung einerseits , mit Rücksicht 
auf den Wal1Lmo~us vo11 Gewerkschaft en abhängig andererseits) 
ist besonder5 umstritten; die Bewährung des Betriebsvedas!.ungs
rechts ist dagegen erwiesen. 
5. Demokra tisierung der Wirtschaft im Sinne der faweitenmg 
von Mitbestimmtul.g führt u. a. dazu, daß 
n) ein Unternehmen seine eigentliche Soz-ialfimktion, den Dien st 
am Verbraucher und an der volkswirtschaftlichen Gütere.rzeu
gung, nicht melu befr iedigend erfüllen kann, 
b) der nationale wie internationale Kapitalmarkt und die inter
national e Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft sowie 
die wirtschaftliche Integration Europas geschwächt werden. 
6. Die Forderung nach Gleichberechtigung 'llOII Kapital und Ar
beit stößt ins Leere, weil sie erfü llt ist. Der Arbeitnehmer ist 
staatsbürgerlich-politisch wie gesellscha&lich und wirtscha&lich 
integriert, nicht zu letz.t durd1 Betriebsverfassung und Tarifauto
nomie der Soz,ialpartner. Integration durch erweiterte Mitbestim
m1,mg bedeutet Integration der Gewerkschaften w1d iluer Re
präsentante n, nicht der Arbeitnehmer selbst . Integration der 

!
Arbeitnehmer heißt dagegen Entfaltung und Enlwicklun g ihrer 
Persönlichkeit in allen Bereichen von Staat, Kultur und Wirtschaft 
(J,ier sozia le .Partnerschaft), Förderung der Selbstverantwortung 
durch 13ildLmg und Ausbildun , Sicherung der wirtschaftlichen 
und sozialen Existenzgrundlagen, Eigentumsbildung, Verbesse
rung der Aufstiegschancen. 
Eine knappe Stellungnahme, die zugleich Überzeugungskraft zu 
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ent~alten vcr!nöclt~e, _is~ hier ein vermessenes Untei:nehmen. timmtrng kommt die Meinung von 20<?<' ~rbein~ehinern. -
Gle1d~wo_hJ seien mir eii::1ge Th_es~n gestattet, von denen ich_ hoffe, ~cs1. ert betrachtet_ so wenig in. Betracht ~ie d te ,Meinung • v?n 
daß ~1e clto Zusa~tmenh ange leidlich erha_lte1~ u!td erhellen. 150 ~ Bürgern über die Todesstrafe , über die 8~1~n~r Demokratie , 
1. Die Konzeption der Gewerkschaften 1st m ihrer gesellschafts- ~b d" Leistwigen unserer Parteien . Aus ahnhchem Grund e 
politischen Anlage und Zielrichtung ein politisd,es Programn1 lt er ie dlich auch das Argument tot sein, die Gewerkschaften 
von faszin ierender Geschlossenheit . Dieses Programm ist zu- 5?_1lte cn angesichts ihrer Mitgliederzahl nidtt repräsentativ für 
k~~nftstr~chtig und stellt sich auf große E111_~vic~/1m?S~IISC1n111_1en- ~~:mr:beitncl1merwelt sprechen. U~sere _Demok~at(e _ _ist nach dem 
lumge cm. Es packt Jahrhundertfragen - namlich die 1m vonge 1, ie d esetz eine repräsentative, mcht eme pleb1s:iatare Demokra
Kapitel skizzierte PoHtisierung der Wirtschaft- an und hält sich ~ru~ ~hrem Zentrum stehen das ,Amt<, die Regierung, die Par
nicht mit Tagesproblemen auf. Dieser Versuch, out den Früchten tL~, m c1: Interessengruppen. Bei ihnen liegt die Willensbildung, 
von 200 Jahren politisd,er wie industrieller R volutionen und riendie l~kklamarion und Kontroll nötig sind, aber nicht im 
Reform~n f~rtig ~u werden, hat mehr als nur einen ~:uch von ~r e von 1.oo 0/o Zustimmung al~er Betro~enen. Gerade d~s 
Großart1gken. Kem Wunder, daß das Programm nui- hochst un„ Sum/ Demokrntieverständnis, das ie nadt Beheben und Ergebrus 
vollkommen in unsere arbeits- und gesellscha.ftsrechtl.iche Welt fa!sc 1d e en Rousseau, mit oder gegen Tocque-ville, mit _dem 
paßt und zwru1gsläufig eine ebenso zuku1tftsträchtige Verände- mit O er ;

11 
gdas Grlmdgesetz argwnemiert, belastet die Mitbe

rnng in unserer Untcrnehmensred 1tswelt im großen verlangt, o~er geg gsdebatte wie nahezu alle anderen politisd1en Debatten 
etwa unter dem Stichwon Unternehmensverfassungsrecht. Kein 5t101111~:ß freilich in der Repräsentationsidee gerade in d~ Ge
Wunder aber auch, daß es, wie alle idealistischen Programme von auch. ; außerordentliche schwierige Probleme stecken, weil der 
weittragender Bedeutung, vennut1ich das Menschenbild seiner icnla~entarismns die Parteien und Gruppen, die >Regierung• 
Zeit ~berfordert. . _ . ih~e a;ugedach~en FU11ktionen n~cht ausreiche~d erfüllen, so daµ 
2. Die Gegner dieses Programms habe11 eme sold1e Konzeption d' a ·lamentarisch-repräsenta t1ve Demokratie selbst zum_ Kn
nicht. Ihr stabilstes Argument, der Hinweis auf die freiheitlich- ie P oblem geworden ist, wird uns in den verfassungsrechtlichen 
~emokrntisd1e Verfassu~g, a~ di~ Soziale Marktwirtsc~aft und ~~d~taatsrechrlichcn Vorlesll11gen noch beschäftigen. 
ihre Erfolge; entpuppt sich bei näherem Zu,sehen als em leeres U tg kehrt sollten die nicht auf G werkschafts- und Untcr 
Wort. Auch das ist _kein Wunder. Die Gewerkschaften haben die 4· 1 ncrseitc ullmittelbar Engagierten mutig und offen Argun:iente 
Bew .!slast für_die qualif!zierte Mi!bcstimmung . Wer ~inen status ;; d% Auseinandersetzung trag~n, die von d~n 1?auptbeteiligten 
quo nndern will, muß die entscheidenden Instanzen uberzeugen, , tändlicherweise vernachlässigt werden. Fur die Gewerksch~
w~r ihn erhalten wissen will, k~mmt oft genug nur hinhalten~em ;;~sg~ht es heute um ein neues Selbsl'l1erstiir_1dnis, seitde~-:- wie 
W1ders~a.nd an.~ un~. vermag diesen Status quo sogar pathetisch in Zeiten des Konjunkturaufschwun&s - die Vollbes~hafogung 
und ethisch zu uberhohen. 'cht ltnd der Lohnanteil der Arbettnehroer am Soz1alpr?dukt 
3. Form_ale ~rgumente sollten kein ~ewicht haben. ~ie erwei- :~h~zu zu einem institutionell und fon½tionell au~omattsdiE;D 
terte. Mitbestunmung des ~on tanb~re1ches auf ~e W~tscha~s- Er ebnis von festen Ritualen geworden ist, ~nd se1td~m - . m 
bere1che auszudelmen, damit alle gle.ichbehandelt sind, lostnatur- z ~ten des Konjunkturabschwungs - ,konzertterte Aknon< u~_d 
lieh die Probleme noch nicht. Selbstverständlich ist es nicht reali- R~bmenpakt< die Austragung von Konflikten verdrängen. Fur 
stisch anztmehme11, daß, wenn etwa die Montanmi .tbestimmung d'e Gew~kschaften steht die Mitbestimmung in den Großunte~
wük lidt falsch wäre und sich außerdem nicht bewährt hätte, sje n~hmen aber auch deshalb -als Existenzfrage zur Debatte 1 weil 
wieder abgeschafft würde. Ein solcher >Beweis• (im tedm.isd,en die Wandlungen in der Staats-, Gesellschafts- und Wir~schafts
Sinne) ist ~uch sch!ech_ter~ings_ so we.nig zu -~rbringen wje der 'Sphäre auch zu einer Wandlung <l~r für Sd1~~sselentscheid~ng1:11 
Gegenbeweis, daß sie ocht1g sei und sich bewahrt habe. Am we- maßgebenden politischen Ii,stituttonen ge.fuhrt haben. Fu~ die 
nigsten ist er zu erbringen mit Meinungsforschung, wie sie das Weimarer Republik bildete das Parlament nod, -ein wirkhches 
EMNID-lnstitnt im Jahre 1966 im Auftrage der Bundesvereini- illensbildungszentmm, der Ruf nach spezifischen Wirts?1afts-
g1.mg der De-utschen Arbeitgeberverbände bei 2000 Arbeimeh- arlamenten (Reichsw,irtschaftsrat z.B .) lag in der Luft. Die Ent-
~ern betrieb~ \iat, weil die Ergebnisse wegen unzulässig~r olitisierung der politisd1en Parteien seither, die Entfaltung der 
Zielfragen ),mre1cl~ender_ überz~ugungskr~ft ~ntbehren. Me1- Gruppendemokratie, die Bedeutung ~er Groß~temehmen als so
mmgsforschung, die Memungsbildung reg1stneren, aber auch ialer Existenzsubstrate für weite Teile dcrBevolkerungvedagem 
p_roduzieret~ kan~,_ ist ohnel~in ~in Phä1_1:omen _fiir sie~. ~s Kri~e- ~ie Willensbildung von den Parlamenten auf die_ einflu~reich~n 
num für die polwsche Urte1lsbildung uber die quahfizierte Mit- 'Grnppen so, daß man geradezu von einem neuartigen Eoderalzs.-
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mus sp re<::hen möchte. Die wichtigsten politischen Entscheidungel'\ 
oder doch Vorentsd,eidungen fallen in den Unternehmen, ihren 
Gnippenorganisationen, in den Indust.11iegewerkschaften, in den 
Parteien, in den ~egiemn8_en, in den Gutachtergremien vor der 
parla1nentarisd,en Bescblußratifiziemng. Also gilt -es, Einfluß zu 
nehmen auf -0ie Gremien, die die wirklichen Beschlüsse fassen. 
Die Betr~ebsräte r ichen für den wünschenswerten und gewiinsch
ten Einfluß der Gewerkscbafte11 in Einzelunrernehmcn nicht aus 
vor allem dann nicht, wenn die Betriebsräte etwa nid1t gewerk~ 
schaftllch organisiert sind. Aber wichtiger ist hier noch das sicher 
nicht m,problem.atische Verhä ltnisder einzelnen Industriegewerk
schaften zum Deutschen Gewerkschaftsbund. Auf Einzelunter
nehmensebene Mitbestimmung durd1 Betriebsräte w1d Indu
striegewerkschaften, auf iiberbetriebUcher Ebene Mitbestimmung 
eben dieser Industrieg ewerkschaften durch Ausnutzung der Ta
ri.fautonomie, ferner übeiidies politisch-soziale Arrangements 
zwischen Arbeitgeber- un.d Arbeitnehmervertretern auf Kosten 
der allgemeinen öffen.tlichkeit, cle.r öffentlichen. Hand un.d des 
Steuerzahlers, auf Kosten aber auch - und das ist ein weiterer 
wichtiger Kempm,kt - ,der jeweiligen politischen Opposition Jn 
den liinder- und Bundesparlamenten mit allen pol:itisdien 
oinsdil. wahlpoli tischen Folgen: Hier sprjngt ins Auge, wie seh; 
sich etwa der DGB v,on den Industr .iegewerkscbaften auf Kultur
aufgaben abgedrängt sieht, aus weldiem Grunde ferner die Un. 
ternehmerwek, besonders bei genehmen Parlaments- und Regie. 
nm gskonstellationen, auf die Betriebsverfassm,g -nicht dagegen 
auf: die qualifizierte Mitbestimmung- schwört. 
5. Für die A11seinnndersetz11ng mit nllen Ei11zelnrgumente.11 
braucht man Raum mindestens in der Größenordnung eines Bu• 
d,es. Im letzten Grunde trägt nämlid,, wie ich meine, keine d 
von beiden Seiten vorgetragenen überlegt1ngen die konkrete 
Folgerw ,gen und Forde1•ungen. 
a) Wenn die Unternehmerwelt von Machtkontrolle durch den 
Ma1•kt, durch den S~at, druch Ondnungsgesetze spricht, dann ist 
das Mißverständnis von Macht, Markt und Staat evident. Ab
gesehen davon, daß der Markt schledlterdings nicht oder doch nur 
in unzulänglicher Weise Macht bricht, geht es njcht um Markt
anteile, Gütererzeugung und Gewinne, sondern darum daß von 
dem Geschehen in Großunternehmen - ob sie mächtig oder 
sdnvach, reich oder arm sind - die wirtschaftliche, soziale und 
politische Existenz nidit nur der unmitt elbar von einem spezifi
schen Unternehmen abhängigen Arbeitneluner, der Lieferanten 
und Kunden betroffen wird, sondern die Existenzverbürgung des 
ganzet1 Volkes. Wir sind als Blmdesrepublik Deutsch.lan,d eine 
economi.c republic. Das Verhältnis von politischem und ökonomi 
schen Großgesdiehen, das Verhältnis von Staat, Wirtschaft und 
Gesellschaft •ist dns ungelöste Problem des 20. Jahrhunderts. Das 

ökonomische Gesd1ehen_ ist ~gl ich_ e.in_guter 1:'eil des m~gJichen 
polirischen Geschehens m emer Zeit, d1~ uns m y,ieltw_eite Ost 
west-Auseinandersetzungen und Entw1ckhmgshilfe emspann_t. 
Die von Großunternehmen aus_g~hende politische Macht ist mit
h'n nicht die ökonomische Pos1tton z.B. der Farbwe1·ke Hoech?t 
~G oder der VW AG und ilu Einfluß etwa auf den Bundestag m 
Bonn sondern die von 300 bis 500 insgesamt einen maßgebenden 
Anteil unserer deutschen politischen Existenzsubstanz e~eh-

enden Unternehmen ausgehende politische Bedeutung. M1tbe
~~unm:ung, redit verstanden, hat es deshalb auch nid,t mit einem 
einzelnen Unternel,men ~1s Einzelunte~i:iehmen zu. t~, sonde~n 
mit ihm als reil der sozialen und polit:schen ~st1tubone1:1, die 

ser Leben existentiell beherrschen. Ware der einer funk~1<:mell 
u~tigen und nützlichen •Mitbestimmung< :z;umutbare polinsd,e 
Steuerungs- und Kontroll:infl~ von ~o1i~schen .. Parlam~nt~n, 
von Wirtschaftsräten 9der -~~Lehen h_istm1t1o~en u?erbetnebh~h 

1 
erwarten, dann ware fur d1e erweiterte M1tbest1mmung kem 

R~um. Gerade das ist indessen ,nicht der fall. . . 
l:i) Umgekehrt trägt di: ,V~rsöhn~mg, von Knp1tal im1 ~rbe-1t 
sicher die TaPi.fautonom1e, die Betnebs_verfa$~ung, ~- E. u~!1~ens 
auch den Arbeitsdirektor, aber ganz s1d1.~r m~ht die qualüiz1er~e 
?vlitbestiromung im Aufsichtsrat. Denn die luer betroffene,_ poli
tische, gesellschaftliche und _soziale ,In~egr_ation, _de~ A~be1~eh
mer in die Arbeitswe lt und ihre Orgamsanon, mrth.in die Embe
ziel11ml{ des vierten Standes in die komplizierten Steuerungs~, 
Kontroll- und Akklamationsprozesse_ inn erhal b eines demok~a!1-
schen Gemeinwesens - dies ist das Progrrnn.rn der Demokratisie
rung - läßt sich schle_chterdin~s noch nicht dadurch be~ältigen, 
daß der AufsichliSrnt emer Kap.1talgesellschaft durch Reprasentan
teil der zuständigen Jnd'llstriegewerksdiaft und des Deutsd1en 
Gewerkschaftsbundes sOW,ie durch •ein weiteres Mitglied< ve,r-

ößert wird. Nidtt als ob damit Fremdkörper in den Aufsichts
~t käme11.; Bankenvertreter, befreundete Untc.mehmer _ ?der wer 
immer sonst als Spiegel gesd,äftlicher und gesellschaftl1d1er Be
z~ehungel'l im Aufsid1tsrat s~tzt, stehen als Fr~mdk~rper den _Ge
werkschaftsrepräsentanten nicht nach. tntsd,e1dend 1st auch mcht1 

daß der Aufsichtsrat gerade nicht das die Unternehmenspolitik 
steuernde Organ darstellt, zu dem es in der gewerksdiaftlichen 
Modellkonz •ption werden muß, damit sid, die mit der Mltbes~
m.ung verfolgten Pläne verwirklid,en lassen. Den f\ussdilag gibt, 
scheint mir, ~ielmelu_ di~ ü!'erle~g, daß ,Kap1~< und ,Ar
beit< nur zwe1 - zwei w1cht1ge zweifellos, aber rucht mehr als 
zwei - b rroffene Inte1·essensphären v rkörpern. Die viel ~itierte 
,öftentlid1ke.it< - und das ist nichts anderes als eine bildlkhe 
Utnsdireibung für die res publica selbst - tri.tt nicht etwa zu 
ihnen, wie manche Modelle des Unte1mehmensverfassungsrechts 
anzudeuten scheinen, sonde rn umschließt sie. Wenn also Neu-
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~r~entierung der Kontrolle ökonomischer Betätigung im großen 
Snle _(Großunternehmen), dann nid1t vom Kapital und von der 
Arbelt her, sondern von den Interessen der Bundesrepublik 
Det1tschJand an optimalen politischen, so.zialen ökonomischen 
Verhältnissen. Daß Gew:erkschaften als legitime 

1

Repräsentanten 
solche! ~teressen eine wichtige !~olle spielen, liegt _auf der Hand, 
aber ~1e smd auch unter dem Gesichtspunkt, daß wir ein Volk von 
Arbeitnehmern sind, nicht die Repräsentanten des NationaJinter
esses. Einige ihrer Formulierungen lassen in dieser Hinsicht an 
Selbstbescheidung zu wünschen übrig. 
c) So we1~ig _wie der Gegensatz oder die Versöhnung von KapitaJ 
u:1d Arbett _eme r~cht verstandene Mitbestimmung tragen, so we
llig folgt sie gleichsam von selbst aus einer Kombination von 
Arbeitsred1t und. G~sellschaf!sred1t. Mitbescin.unung ist im Ge
sellschafts~echt wie 1m Arbe1ts~echt ein Fremdkörper. Mit Hilfe 
hoher Weihen - etwa des Begriffs des Wirtschaftsrechts oder des 
Soziah-echts, gar de!! Wirtschaftsverfassungsrechts oder auch des 
Unternehmensv~rfassungsrechts - ein solches Ergebnis begrün
den zu wollen, 1st und bleibt eine TricklösW1g. Wenn auf politi
s~1en Konsens_us ~toße~de poÜtische Lösungen zu einer Umgrup
pierung der Mitglieder m A:ufaichtsräten oder in Vorständen oder 
a~ch i~ Hauptversamml ungen führen sollten - tmd -dafür lassen 
sich viele gute Gründe finden -, dann mag man das Ergebnis 
U~tcrnel,m.ensverfas su.ngsrecht oder wie i.rnme.r nennen - der 
~ßbrauch ~es Verfas sungsbegriffs hat ja auch auf anderen Ge
bieten (Betneb~verfa~sun_g, Familienverfassung) nidtts gescha
det.---:-, alles dies w1rd mdessen das poÜtisd,e Ergebnis von 
P?htlschen Entscheidnngen im Rahmen der Bewältigung der skiz
z1e~t~n Hauptprobleme des 20. Jahrhunderts - Verhältnis von 
pohuschem und ökonomischem Geschehen, Verhältnis von Staat 
Wirtscl,aft, Gesellsd,aft, - sein, von denen das Selbstverständni; 
der ~ewerkschaften, ihr politischer Auftrag, die Integration der 
Arbeitnehmer als Bürger, die 1.egitimation des heute autonomen 
Managements (Unabhängigkeit nicht im Sinne von umfassender 
Freihei~, s~ndern im Sini:e von Freiheit von der Masse der Kapi
tal~nte1lse1gner) nur Tetlprol1/eme darst-ellen, die jedenfalls als 
Teilprobleme nicht eine Lösung verdienen, die dem ganzen Pro
blem zusteht oder von ilnn her orientiel't sein sollt . Leicht lassen 
sid1 auch hier wiederum die Funktionen einer Gesellschaftstheorie 
und einer Rechtstheorie erkenn en, die uns feh len. 
d) Die Argt1mentc Eigentum der Kapitalanteilseigner, Selbstver
mi~w_ortung der Unternehmer, Soziale Marktwirtschaft und /rei
he1tl1d1e. yerfnssung_ auf d7r_ Se~te der Mitbestimmungsg.egner 
sollten w1ssenschafthcher Kr:uik nicht mehr bedürfen. So entschie
den falsche Idenciozierungen des Gewerksd,aftshandelns mit dem 
Nationalint~r~se z11rückzuweisen sind , so fatal klingen die faJ
schen Identi.fLZterungen von erhabenen allgemeinen Werten mit 
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den politischen Zielvor $tel1ungen ein~r spe~i~llen Grupp~ . Pri~at-
. ntmu ist in Großunternehmen bei atoml5lerten Anteilen mcht 

e,ghr betroffen; diese Anteile •sind schon ohnehin von _schuid
niel tlicher, nicht sachenrechtlicher Qualität, es handelt s1.ch aJso 
~~\orderw,gsvermö~en, wie d_a_s aus Renten- oder_ lnv~stm~t-

a ieren auch. Es greift auch nicht daneb~n, wer die Pnva!J~le
p p svorgänge der jüngeren Vergangenheit g~sellschaftspolit1sch 
~,~dgim Sit~.ne einer Pvivateigentumsdko~trin ~ E

1
nl:p) riv
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annlysi ert. Da.-s Eigentum fan Proda .ttonsnmte n 8: 1ort __ u -~r
dies zu den großen Tabus unserer Zeit und zu d~n ru_ckstand1g:
sten Rechtsgebieten. Es ist nur in durchschauten l~stonsche~ und 

Jlschaftliche:n Zusammenhängen und Kategonen begreifbar . ~!: zögernd bricht sich in jüngster Zeit wi~er eine Bes~ung 
auf die - gerade auch politisc~en_ - Funkt1onszusa1;11menhan~e 
von Arbeit, Eigentum und_ Fre1he1t Bahn, _so daß s1ch z.B. die 
Mitbestimimuig der Arbe1tnehme~ soga~ m der D~nkwel~ der 
Mitbestim.mungsg~gner auf. •_Arbe1ter<-Eig~ntum s_tutzen lie~~; 
das _ auch finanzielle - Risiko d~r. Arbeit 1nv~uerend~ hält 
nämlich dem Vergleich mit dem R1s1ko der Kapital J~ves~eren ~ 
den leicht stand. Die vielbeschworene Verantwortl1chke1t der 
Unterne]11ner ist sicher kein leerer Wa?.n, aber obers~ Manager 
mit auskömmlichen Versorgungsanspruchen sollten ruch~ an~e~s 
und nicht melu von Verani:w_ortlichk~it sprech~ _als ~m D1v_1-
sionskommandeur, ein Abte1lungsle1ter 1m Muustenum, e~n 
Gymnasialdil'ektor, ein Hochschullehrer auch. D~nn ~ ge~t m. 
Großuntemehmen gerade nicht um Verantwo:tl1chkeit prmater 
E"gentümer<-Unternchmer, sondern um die Auslese und 

K~ntrolle öfjentli-d1 wirksamer Untemehmensfüh _rung. du~ch 
, Verwalter •-Untern.ehmer . Die Untern~~,merf_unktt~n 1st 1m 
Greßunternehmen vom ,Eigentum< abgelost. D1~ Soziale !vf_arkt
wirtschaft ist wie die freiheitliche Verfassung em ko_mphz1ertes 
Gebilde höchst heterogener Kraftquel~en m_1d .bat m.1t Gewerk
schaftsvertretern im Aufsichtsrat schhcht mch~ zu t:un. y~sere 
deutsche Wirtschaftslage heute ist nicht Frucht emer emhettlich~n 
Wunderdroge, sondern zahlloser Taten zahlloser Menschen m 
aUen Beieichen unseres lebens. 
e) Ganz unabhängig von der Mitbestinimungsd~batte muß auch 
die Frage gestellt und beantwo'.tet we~dc~'. ob_ die Gew~rkscha~
ten - wiedernm aJs Gesamthei.t - mit Rucks1cht auf ihre mit 
wirklich durchgeführter qualifizierter Mitbestimmung noch er
heblich wachsenden ökonomischen wie politische~ Einfl1:1:ßchancen 
auf die Dauer politischen Kontrollen entzogen b1e1ben -~onne1;1. 
Sie sind - oft neben der Landwirtschaft und den offonthchen 
Untemehm tmgen - die letzte große weitgeh nd kontrollireie 
moderne HeTJ1schaft.sgruppe. Je mehr sich die Gewe~½,schaften von 
reinen Arbeit:nehmersdrntzorganisationen zu P?haschen _ Groß
gruppen des ersten Ranges ntwickeln - und diese Entwicklung 

2 75 



lff, I 

ist legitim -,, je melu >big business< polüisch im Interesse der 
gesamten Nation i~1 Pfliehter~positi?nen rikkt, untei: checks and 
b_~la~ces gestellt wird, dest? mtens1ver stellt sid1 die Frage auch 
ful.' ~1e Gewerksd1afte11. Pohtische fntervenrionsmöglid1keiten der 
Reg,Jel·ung oder Zwangssdtli,chnungsverfahren sind anderen Staa
ten bekannt. Jede kontrollfreie öffentliche Gewalt ist auf die 
Dauer u~ertr ägJ.ich. Preiüch werden mit diesen Fragen Grundpro 
b~eme w1edenim uns~rer Verfassungsstruktur .angerührt, nach der 
die G~werkschanen_ lll1 Rahn1en der sozialen Autonomie gleid,
sam eme von Arbe1tnehmerimeressen unmittelbar kons~ituierte 
>Panei , außerhalb der sonstigen repräsentativen Parteienstruk
turen darstellen, mithin eine Art Repräsentation des vierten 
~tandes au~er~alb eines prinzipiell vom dritten Stand (und für 
ilu~ 1) ko~st1tut1ertet1 Verfassungsstaates. Von hier ließe sich die 
>M1tbest1m1:11ung.' fa~t als An1a1;1f in _Richtung eines neuartigen 
contrnt socinl orient ieren. Zugleich zeigt sich etwa im Verhältnis 
~er e!~ein_als >soziali_stisd1en, Parteien zu den Gewerkschaften, im 
Verhältnis auch zwischen -parlamentarischen Parteien und nicht
parlamentarischen >Parteien< überhaupt, wie sehr uns eine Ver
~assungstheorie für unsere Zeit fehlt, die durch einen historisch 
überh~lte.n Parlame1'.ta11ismus ausschließlich bür.gerlid1-rechts
staathche.r Konstruktt011 eben nicht ersetzt wird. 
Ü~er das _Mit?estin1mungsrecht hinaus und nicht schlicht als 
Tnc~ombmanon 1md Überwi.ndw1g von Schwierigkeiten des 
Arbe1~- und d~s Ge5ellschaftsrechts hat seit einer Reihe von Jah
ren die Jdec emes Untemehmensverfass,mgsrechts im Sd,atten 
der Mitbestitnmtmgsdebatt1e gestanden. 
1. Da,s Unternehmensrecht hat seit langem Juristen wie Ökono
men, Politiker wie Sozi~logen ~efesselt. Diese Beschäftigung hat 
zu wertvollsten Vorarbeiten, nicht dagegen zu greifbaren moder
nen Konzeptionen geführt. Uns f-ehlt nod1 ein modernes Unter
ne~mensrech~. Seit einhundert Jahren pendelt das Unternelmten 
ZW1Schen Ob1ekt- uud Subjektpositionen hin und her. Die Wahr
heit ~egt hier nicht etwa in der Mitte - ,dort wir<l sie bekanntlich 
1111; ltege11geJassen -, die Wahrheit liegt in einem modernen 
Wu:tschaftsrech:, <J.a.s die_ verä.n_derte~ Bedingungen von Staat, 
Gesellschaft, Wlftsc:ha:ft emsclmulzt, die erledigten Zonen Privat
recht und. öffentliches Recht neu formt und die Daten für private 
Autononue, Wettbewerb und Kooperation, aber auch öffeniliche 
lnterl;'.ention und politisd1e Gcsralrun-g markiert. 
Im ganzen zwingen i.n der entwickelten kapha.listischen Wirt
s~haft mit_ ungeheuren Kapit~_lanforderungen und Kapitalrisiken 
d1e Entw1cklu11gen zwangslau..fig zu Verlagerungen von der 
Rechtsform. der Handelsgesellschaften, die ein Untemeh.men be
treiben, zur Rechtsform für die betriebenen Untemehmen selbst 
die zugleich allen im Unternehmen als einer sozial-ökonomisd1~ 
Einheit vorhandenen pluralisti-schen Interessen Einfluß- und Re-
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räsentationsmacht ge"Yähren wü~de. Das v~rmag unsC; ·gelten
~es Gesell.schaftsrecht mdessen mcht zn leisten. Folglich steht 
heute zur Debatte das bisher un.gekliirte Verl1iiltnis von hnnde./s
rechtlichem Gesel{s~lmftsrecht (~ls Recht ~es Verhältnis~s von 
Gesellschafter-Ind1v1duen und iluer Gemeinschaft), arbe1tsrecht
lidw11 Betriebstecht (als Red\t der Betriebsbe-.tiehungen von 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern) UJ\d >Un~n~~mens:echt< 
(als politischem Recht der ,Verfassung, soz1al-okonom1sd1er 
,Körper< von Rang). Je mehr dabei ~as Unten;ehme~ vom,Unt 7r
nehmerbegriff wie vom . Sachven~,o~ensbeg~ff g~l?st w!rd, 1~ 
Sinne von ökonomischer Macht mtthm fonktwnalislert wird (em 
_Höhepunkt dieser . Entwicklung wurde etw~ im ~esetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen von :r:957 erreicht), Je mehr a_ber 
auch der richtige Kem der Lehre vom ,Unternehmen an s1d1< 
herausgeschält wird, desto mehr wird aud, das >Großunterneh
men< reif für die moderne Unte,mehmensverfassungsrechts-
Debatte. . . . 
2 . Eine Studienkomm1ss10n des Deul'Schen Junstentage.s hat 1955 
Untersuchungen zur Re.form des Untemehmensrechts vorgelegt 
~hier wichtig vor allem Teil I des Berichts [Ausschüsse I tmd II]), 
in einem Modellvorschlag - für den Fall der Einbeziehung von 
Mitbestimmung und Gemeinwohl in das Gesell5chaftsrecht-den 
gesellschafosrechtlichen Ins_titutio~enrahmen gesp_ren~t uqd für 
Großunternehmen (damahge Großenotidnungsonent1e1:u:ng: 50 
bis 60 Mio. DM Aktienkapital w\d 10 ooo Arbeitnehmer) vor
geschlagen: die Hauptversammlung wird durd1 eine Vertreter
versanunlung ersetzt mit einem Beser.tungsverl1älmi-s von zwei 
Aktionärvertretem zu zwei Arbeitnehmervertretfill zu einem 
Vertreter des öffentlichen Interesses. In die Lei~ung des Unt-erneh
mens teilen sich der Verwaltungsrat (hier wiederum proportio
nale Vertvetung der beteiligten Interessen) und das von ihm er-
nannte geschäftsführende Direktorium. • 
3. Konkrete Vorstellungen iiber ein Unternehmensverfassungs
recht sin,d seither nicht präsentiert worden . Zwar haben_ Vertreter 
VOJl W,issenschaft und Gewerkschaften Überlegungen in Richtung 
auf ei.J;l solches UVR mündlich und sdtriftlich vorgetragen, aber 
für eine geschlossene Konzeption hat vor allem der DGB die Zeit 
noch nicht als ~eif-erachtet. Nach bestimmten Plänen kommen für 
ein Unternehmensverfas-sungsrecht Größtunternehmen mit einer 
Beschäftigtenzahl von 20 ooo, einer Bilanzsumme von 750 Mio. 
DM (ande~e Beiträge sprechen von 500 Mio. DM) und einem 
U.[\'lsatz von 1.,5 Milliarden (andere Beiträge sprechen .~o~ einer 
Milliarde DM) in Betracht, und zwar dann auch unabhang1g von 
ihrer Rechtsfom1. Das wären in der Bundesrepublik rcl. 5G> Unter
nehmen. Für solche Unternehmen denkt man in Gewerkschafts
kreisen an die Einführung einer Unternehmensversammlung -
neben oder statt der Hauptve11sarnmlung -, in der Vertreter der 
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Aktionäre, der Arbeitnehmer, der Gewerks<rhaften und der 
Öffentlicltkeiumtscheiden, und eines Unternehmensrates - 6tatt 
de-s Aufsichtsrates oder neben ihm -, der ähnlich dem montan
mitbestimmten AufsichliSrat zusammenges etzt wäre. Alle Einzel
heiten sind nod1 dunkel und ungeklärt. Sid1ei· ist, daß untel'halb 
dleser Größtw1temehmen für alle sogenannten Großunternehmen 
die qualifizierte Mitbestimmung eingeführt werden soll Für 
Gtößtuntemehmen ist unklar, ob neben der Unternehmensver
sammlung eine Aktionä:rhauprversammlung, neben dem Unter
nelunensra t ein Al<tionäraufsichtsrat bestehen bleibt und wie ihr 
-Verhältnis zu sehen ist, oder ob einheitlkhe Organe als Grund
organ und Kon.tr-0Ilorgan eingeführt werden .sollen, schließlich ob 
vielleicht die Interessenpluralisierung nur das Grundorgan (U11„ 
ternehmensversammlung) treffen soll, damit der Untemehmens
rat frei von Pluralisierung bleibt, vielleicht auch mit dem Vor
stand verschmolzen weroen könnte. 
4. Diese Einzelheiten sind im Augenblick wohl auch nicht das 
Wichtigste. Entscheidend ist, daß alle diese Vorstellungen -
neben a·nderen - auf die Umgestaltung von Groß- und Größt
untemelrmen in ihrer Organisation, in ihrer Interessenausrich
hmg und Wirkungsweise, in ihrer Verantwortlichkeit, kurzum! 
in ihrer Position als guter institutioneller Großbürger der Bun
desr.epubUk zielen. Und ~ein hier fallen die politischen Ent
sd1eidunge11. Alles andere ist rechtliche Technik. Die Schwierig
keiten solcher Technik sind nicht zu unterschätzen. Aber die 
Hauptpröbleme sind jedenfalls nicht von red1tlicher Qualität . Der 
Jurist leistet im Gegenteil seinen besten Beitrag nicht, u1dem er 
hier heiligen Systembod en verteidigt, sondern indem er hilft, 
politische Fragen nicht rechtlich zu zementieren. Den11 eine leider 
we~tlli.n üblich gewoitdene Versteinerung von Sachfragen, die dem 
,politisd1en Kräftespiel offengehalten werden müßten, zu Rechts
anwen<lungsfragen verfehlt auch deswegen das Verhält1tis von 
Politik und Recht, weil 9ie die Scheinberuhigung stimuliert, das 
Sa,chproblem sei >in besten Händen<. In der Vermeidung von ht
stitutionalisier~en, die politische Fragen zu Rechtsfragen ver
fälschen, umgekehrt in der rechtlichen Verankerung von Fragen, 
die politisch auf Dauer entscheidung si: if gew01iden sind, liegt das 
Geheimnis eines zukünftigen Unterne'1me,n.sverfassungs·rechts. 
Denn gute politisd,e Ordnung wäd1st allein aus guter Politik, 
nid1t aus Rechtsanwendung. Der Himmel bewahre uns im übri
gen vor aufgeblähten bürokratischen •Fernsehräten < in jedem 
einzelnen Großunternehmen. 
5. Geht der Standpunl<t de.r Mitbestimmungsgegner an Forde
rimget1 der modernen Demokratie - wohlgemerkt, es geht nid1t 
um die Demokratisierung des Unternehmens X oder Y, sondern 
um die Demokrati sierung unseres öffentlichen und politischen 
Lebens, von dem die GroßunterneJunen einen bedeutenpen Teil 
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strei ten- vorbei, identifizieren sie das politisdte Gemeinwesen 
be serer Zeit fä lsdtlich mit einer Mischung aus Rousseaus Sta~ts
i,1d und dem Konstitutionalismus des i9. Jahrh~:1-derts, zielt 

1 ekelut der Standpunkt der Mitbestimmung sanhanger zu Un~e~?t auf Usurpation des bonum commune durch Gewerkscha~ten 
(ohne wirklich demokratische Legitimat_ion uJ:i,d Ve11a11twort hch.
k · ) eine Usurpation deren Folgen rucht die Gewerkschaften, 
eitd~rn das Volk zu t;agen hat, dann liegt es auf der Hand, d~ß 

don Mitbestimmungsproblem nicht nur nidtt reif ist, von der D1s
k a~sion ,schon zur Aktion übergeleitet zu werden, sondern daß 

u r d-iesem Stid1wort sogar die Probleme an falscher Stelle -
~d~alls nu.r in unzureichenden Teilaspekten - behand~t wer
!fen. Die größte Gefahr, die in einer grandios~ Ver_stemeru~ 
b' heriger Mitbestimmungs-ErprobungsmodeJle lieg~, ist wohl m 
.i15 Alibi-Funkt.ion eines ,harmlosen Revolut>1onsersatzes< 
i(?eJöhm) zu sehen: als nicht gründlich durchdachte f~stitt~tion~
li~ierung weckt die Mitbestimmung den falschen Sc~em, em Te~! 
der objektiven Konflikte in unserer n_ur lan&?8;"1 erzielbaren poh-
. h-plaralisti schen Gesellsd1aft sei ,berem1gt,. Ob also d_as WR überhaupt das ridttige Diskuss_ionsstichw?rt sein ~~' 1.st 

nid,t zulent eine Frage der Altematrven, wobei Extre~ .l~_sm~gen 
(radikaler Sozialismus) nid1t zur ~e~atte st:he~. Publ1z1t~t bietet 
sich gleichsam von selbst an, und sie 1st schließlich auch-em K:m
elcment des Unteni:ehm~sverfassungsre~l!S:. Das neu: A~tlen-

setz bat -sie auf.seinen Schild gehoben, wie uberhaup~ m diesem 
~e etz im Bilanz- Publizitäts- und Konzernrecht Teile der an

::dtnitteiten Probleme angepackt, aber nicht erledißt worden 
!,ind. Das Dilemma der Publizitä~ ist i~dessen ~ach wie vor, daß 
· eine funk~ionsfähige öffentlichke1t und em entsprechendes 

6~entliches Klima sowo~l vor aus~~tzt wi: umgekehrt .auch erst ~:U 
schaff.ei;1 bei:ufen ist. Wtrtsch.aftsrate scheiden he~t-e sicher ~ls L~
sung aus. lhren funktionellen Todesstoß haben Sl'C durch die poli
tisch-parlamentarische Entwicklung :rhalten. Der 0~ergan~ des 
Konstitutionalismus .ziur parlamentaii1schen De~nokrane hat einer
seits den Dualismus von Parlament und R~g_1erung z~ Gunsten 
des Dualismus _von Regierungs- und Oppos1t1onspart_eien ~ufge
hoben und andererseits durdt die Öffnung der Parte1e~, ~~e ge
rade dadurch imstande sind, alle Inter essen zu med1at1s1eren, 
freilich -damit zugleidt ,entpolitisieret1< ( darin lieg~-he_u te das 
politische Problem des Pan eienstaates)( ~en Boden für em Sach
verstiindisenparlarnent neben dem pohl~schen Parlam~nt entw
gen. In den politisd,en „Pa~lament~n sitzen _heut-e. ~1cht mehr 
·talen sondern Sachver-stand1ge. So JcdenfaHs im politischen An
spruch an das moderne Pru-lament. Ob er eingelöst wir~, ist ein 
Problem für sich. Erklärlich ist deshalb auch - und dann steckt 
ein Richtigkeitstest -, daß, wo immer politische ~arteien u?'d ein 
politisches Parlament funktionell ausfallen, wie etwa m der 
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EWG, ~ie a~er auch z:_B. i_m Rahmen einer Partei selbst, wieder 
flatz für W1r~chaftsrate i·st. A-uch ein Unternehmensrat hätt 
Ahnlfohkeit mit einem W,irtschaftsrat im kleinen. Mitbestim
mung und Unternelu:nensverfassungsrecht zielen freilich stets 
noch und nur auf StrukturveränderW1gen e,ines jeweils betro,ffe. 
nen Untem .ehmellS. Zur poHti-schen Demokratie eines von Wirt
schaft abhäJ.1gigen Gemeinwesens ab.er gehäI't die po_l.itisd1e Kon
trolle der ge~amtw.irtschaftlich~n _Steuerungs-, Lenkungs- und 
Pl~mmgsv?.r~a.nge. > Oberbetnebliche, Mi tbesti.nunung aberi. 
wurde na~l!rhch er~t recht die politische Frage nach den gesell
schaftspolitLschen n1elvoFStellungen z. B. der Gewerkschaftei\ auf-
weffen . · 
6_: D~s UVR scheint also Iedi,g,lich ein geeignetes Arbeitsstichwort 
fur die Sc~affung neuer komplizierter demokratischer Mechanis
men zu s~m, ':"'etm ~~n e1;1st macht mit der Demokratisierung_ 
u_nd das 1st die Leg1t1matton und Verantwortlimkeit allen poli
tisch relevanten Handelns - unseres Zusammenlebens. 
Das g~hörE zu unseren langfristigen Pflichten. Indessen sollte 
man_ md1t ubersehe.n, daß-es mit einfachen Institutionen nicht ge
tai:i-1st, sondern um4as richttge Verständnis moderner Stiaatlich
ke1t, Gesellschaft, Wirtschaft, lnteressenvertrem.mg Gewaltentei-
11;'-ng, FödetaHsierun? geht .. Das Unrernehmensve~fassungsred1t 
ztelt gerad_ezu auf emen Beitrag zu einem neuartigen Föderalis
mus, der d1e Status-und F~_uda~isierun?~erscheinungen spiegelt, in 
denen ~roß~nternehmen ahnJ1che politische Stellenwerte anneh
men w1e Stadte und Gemeinden, öffentliche Verbände und Kör
perschaften, ab~r auch die l3e~ühtmgen, von einer democi:atie 
,go4vemee zu _e~er democratte gouv,ernante vorzudringen, in 
d_er ~~der Ind1v-1duen noch mächtige KolJektive allein das poli-

- t1sch-okonomisch-soziale Geschehen beherrschen . 
Die Bundesregierung, aber auch z.B. die SPD, haben jüngs~ 
Unte~suchungs- und Beratungskommissionen für die Mitbestim
lll.ung_ eing~s~tzt. Es bleibt abzuwarten, ob in solchen Kommissio~ 
n~n e!n pobtJsd,cr Konsensus über notwendige Vorverständnisse 
w1mt1gst>e_r be~eiligter ln_sr.i:tutiOlle': zu erzielen oder jedenfalls 
vorzu~ere~ten_ ist und ob m ihnen Diskussionsballast abzuwerfen 
U?d die wukhche.n Probleme zu stellen sind. Wenn nein, werden 
steh Kongresse, Tag11ngen, Foi:cterWlgen und Gegenforderungen 
endlos fortsetzen, ohne Ergiebnts, außer daß die p0Iüisd1e Atmo
sphäre l1eißer, smärfer und abstoßender wird. 
~ir sehen, ~i~ Prob_~e11;1e sind auch hier ebenso kompliziert wie 
bJ~her_ ungelost. Natur~ch •~arf man nid1t vor laut-er Komplizier t
heit mmts ttm oder res1gn1eren. Das wäre nur ein Alibi für Faul
heit ode~ Feigheit . Ab~r komplizierte Dinge kommen auch nicht 
c!adurd1 ms 1·ernte Gleis, daß man sie simplifiziert und sich dann 
be.i fa!schen Teillösu~gen überdies tröstet, man habe politis<1h wie 
rechtl1<,h etwas gele1stet. Denn es geht um nicht weniger als 
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unsere politische und demokra~ische ~esel_lsc~aft selbst und ~ie 
Richtung ihrer Entwicklung zwischen ,Kapitalismus< und ,Sozia-

lismus<. 

XV. ARBE!TSVERTRAGSRECHT 

Arbeitsrecht ist das Sonderrecht der: nbhiingigen ~rbeit11~lw1e,r. 
So sieht es die übliche Definition. Sie offenbart 1hr zweifaches 
Dilemma. Sonderrecht _für Arbeit, w~nn Arbei~ un_sere mensch
liche Existenz konstituiert? >Allgememrecht ~- z1el_t m der Ta_t -
·edenfalls nad1 seinem überk-ommenen Verstandms und dem ihm 
~ugeh,örlgen Rechtssystem -:-nicht au~ unser_e r~ale Existe?Z, son
dern auf eine ideale Existenz. D1e Fr~ihe1t~konzept1on des 
deutschen Idealismus hat Recht (als B~gerhches Rech_~) zu 
Autonomie-Remt gemacht, unter den Bedmgungen der burger 
lich-privatkapita1istismen Wittschaftsgesellschaft wurd.e daraus 
im 19 . Jaluhundert Herrschafts-~echt, ein Recht des Klassen 
gegensatzes von ,Kapital,_ und ,Arbei_t<. -0-rbe~tsred,t als Son
derrecht läßt sich mithin w1ederwn nur m lusto?schen un~ gese~
schaftlichen Zusanunenhäng en und Kategorien begretfon, in 

zusammenhängen und Kategorien des ,Rechts, - weder. des 
privaten noch des öffentlimen _ Rech~s - da_gegen s_c~lechterdmgs 
nicht. Dieses Pa-rdoxon markiert d1e heutige Position von Ar-

beitsrecht. 
Arbeitsr echt als Sonderr-echt ger,rd~ d~r abhängigen Arb~~tn~h-
mer weist auf unerledigte Emanz1pat1onsprozesse (,Abhang ig
keit•) und verrät i.n der term!11ologischen Ro~lenvertausdlul:)g 
(der ,Arbeitnehmer < nimm! rucht, so:11~ern _s1bt, der >~rbe,1t
geber< gibt nicht, sondern 111111ml Arbeit tm Sinne von Leistung) 
die gesellschaftlichen Machtverhältniss: solcher _Abhängi_gk~it 
tder ,Arbeitnehmer< nimmt, der ,Ar beitgeber< gibt Arbeit un 
Sim1e von Arbeirsgelegenfieit). . 
Modernes Arbeitsred,t ist ein Produkt der indt1srriell-kapitalisti 
schen Produktionsweise. Vorindustrielles •Arbeitsrecht < war ent • 
weder ,Sachenrecht• (so etwa das Römische Recht der ,Sklaven
miete<; >Arbeiter< (in aller Regel Unfrei e] blieben Rechtsobjekte ; 
der ,freie< Römer >arbeitet • nicht) oder ,Stä.nderecht< (so vor 
-allem das germanisd1-deutsche Redlt der Unselbständigen [z. 13. 
des Gesindes] und der ,Selbständigen• [der Bauern, der Hand 
werker, der Kaufleute] . 1hr charakteristisd1er Unterschied zur in
dustriell-kapitali st ischen Arbeitsweise liegt in den Be"L.iehungen 
der Arbeitenden zu den Produküonsmitteln. S.ie werden zum 
Zentrum des ,Ma rxismus <. Knrl Marx hat Hegels philosophi ~ 
schell Arbeitsbegriff, der die damals moderne Nationalökonomi e 
~eflcktierte, ökonomisch fix.iert und unter den objektiven Bedin
gw1gen der bestehenden Produktionsverhältnisse die aus recht-
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